Ubersetzung?!

Genfer Abkommen
Uber den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten?

0.518.51

Abgeschlossen in Genf am 12. August 1949

Von der Bundesversammlung genehmigt am 17. Mé&rz 19503
Schwei zerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 31. Mérz 1950
In Kraft getreten flr die Schweiz am 21. Oktober 1950

Die unterzeichneten Bevollméchtigten der Regierungen, die an der vom 21. April
bis 12. August 1949 in Genf zur Ausarbeitung eines Abkommens fur den Schutz der
Zivilpersonen in Kriegszeiten versammelten diplomatischen Konferenz vertreten
waren, haben folgendes vereinbart:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das vorliegende Abkommen unter al-
len Umstanden einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Art. 2

Ausser den Bestimmungen, die bereits in Friedenszeiten zu handhaben sind, ist das
vorliegende Abkommen in allen Fallen eines erklarten Krieges oder jedes anderen
bewaffneten Konflikts anzuwenden, der zwischen zwei oder mehreren der Hohen
Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer
dieser Parteien nicht anerkannt wird.

Das Abkommen ist auch in allen Fallen vollstandiger oder teilweiser Besetzung des
Gebietes einer Hohen Vertragspartel anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf
keinen bewaffneten Widerstand stosst.

Wenn eine der im Konflikt befindlichen Mé&chte am vorliegenden Abkommen nicht
beteiligt ist, bleiben die daran beteiligten Méachte in ihren gegenseitigen Beziehun-
gen gleichwohl durch das Abkommen gebunden. Sie sind aber durch das Abkom-
men auch gegentiber dieser Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen an-
nimmt und anwendet.

AS 1951 300; BBI 1949 11 1181

1 Der franzésische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der franzosischen
Ausgabe dieser Sammlung.

2 Sieheauch die Zusatzprot. | und Il vom 8. Juni 1977 (SR 0.518.521/5 22).
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Art. 2
Ausser den Bestimmungen, die bereits in Friedenszeiten zu handhaben sind, ist das
vorliegende Abkommen in allen Fällen eines erklärten Krieges oder jedes anderen
bewaffneten Konflikts anzuwenden, der zwischen zwei oder mehreren der Hohen
Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer
dieser Parteien nicht anerkannt wird.
Das Abkommen ist auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf
keinen bewaffneten Widerstand stösst.
Wenn eine der im Konflikt befindlichen Mächte am vorliegenden Abkommen nicht
beteiligt ist, bleiben die daran beteiligten Mächte in ihren gegenseitigen Beziehungen
gleichwohl durch das Abkommen gebunden. Sie sind aber durch das Abkommen
auch gegenüber dieser Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt
und anwendet.
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Art. 3

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist
und der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am
Konflikt beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen an-
zuwenden:

1. Personen, die nicht direkt an den Feindsdligkeiten teilnehmen, einschliess-
lich der Mitglieder der bewaffneten Streitkrafte, welche die Waffen gestreckt
haben, und der Personen, die infolge Krankheit, Verwundung, Gefangen-
nahme oder irgendeiner anderen Ursache ausser Kampf gesetzt wurden, sol-
len unter allen Umsténden mit Menschlichkeit behandelt werden, ohne jede
Benachteiligung aus Griinden der Rasse, der Farbe, der Religion oder des
Glaubens, des Geschlechts, der Geburt oder des Vermdgens oder aus irgend-
einem dhnlichen Grunde.

Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug auf die oben erwdhnten Perso-

nen jederzeit und jedenorts verboten:

a. Angriffe auf Lelb und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, Ver-
stimmelung, grausame Behandlung und Folterung;

b. die Gefangennahme von Geiseln;

c. Beeintrachtigung der persdnlichen Wirde, namentlich erniedrigende
und entwiirdigende Behandlung;

d. Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines
ordnungsméassig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Vol-
kern a's unerlésslich anerkannten Rechtsgarantien bietet.

2. DieVerwundeten und Kranken sollen geborgen und gepflegt werden.

Eine unparteiische humanitére Organisation, wie das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich anderseits bemiihen, durch beson-
dere Vereinbarungen auch die andern Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
ganz oder teilweise in Kraft zu setzen.

Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am
Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.

Art. 4

Durch das Abkommen werden die Personen geschiitzt, die sich im Falle eines Kon-
flikts oder einer Besetzung zu irgendeinem Zeitpunkt und gleichgiltig auf welche
Weise in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partel oder einer Besetzungs-
macht befinden, deren Staatsangehdrige sie nicht sind.

Die Angehdrigen eines Staates, der durch das Abkommen nicht gebunden ist, wer-
den durch das Abkommen nicht geschiitzt. Die Angehdrigen eines neutralen Staates,
die sich auf dem Gebiete eines kriegfiihrenden Staates befinden, und die Angehéri-
gen eines mitkriegfilhrenden Staates werden so lange nicht a's geschiitzte Personen
betrachtet, als der Staat, dessen Angehérige sie sind, eine normale diplomatische
Vertretung bei dem Staate unterhélt, in dessen Machtbereich sie sich befinden.
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Art. 3
Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist
und der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am
Konflikt beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:
1. Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschliesslich
der Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt
haben, und der Personen, die infolge Krankheit, Verwundung, Gefangennahme
oder irgendeiner anderen Ursache ausser Kampf gesetzt wurden, sollen
unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden, ohne jede
Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der Farbe, der Religion oder des
Glaubens, des Geschlechts, der Geburt oder des Vermögens oder aus irgendeinem
ähnlichen Grunde.

Acer
Angriffe auf Leib und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, Verstümmelung,
grausame Behandlung und Folterung;

Acer
Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende
und entwürdigende Behandlung;

Acer
Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines
ordnungsmässig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern
als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.
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Art. 4
Durch das Abkommen werden die Personen geschützt, die sich im Falle eines Konflikts
oder einer Besetzung zu irgendeinem Zeitpunkt und gleichgültig auf welche
Weise in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei oder einer Besetzungsmacht
befinden, deren Staatsangehörige sie nicht sind.
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Die Bestimmungen des Teils || haben hingegen einen ausgedehnteren, im Artikel 13
umschriebenen Anwendungsbereich.

Personen, die durch das Genfer Abkommen vom 12. August 19494 zur Verbesse-
rung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kréfte im Felde oder
durch das Genfer Abkommen vom 12. August 19495 zur Verbesserung des Loses
der Verwundeten, Kranken und Schiffbriichigen der bewaffneten Kréfte zur See
oder durch das Genfer Abkommen vom 12. August 19496 (iber die Behandlung der
Kriegsgefangenen geschiitzt sind, werden nicht as im Sinne des vorliegenden Ab-
kommens geschiitzte Personen betrachtet.

Art.5

Wenn eine am Konflikt beteiligte Partei wichtige Grunde hat, anzunehmen, dass ei-
ne durch das vorliegende Abkommen geschiitzte Einzelperson unter dem gerecht-
fertigten Verdacht steht, auf ihrem Staatsgebiet eine der Sicherheit des Staates ab-
tragliche Tétigkeit zu entfalten, oder wenn festgestellt ist, dass sie tatsachlich eine
derartige Tétigkeit auslibt, kann sich die betreffende Person nicht auf die durch das
vorliegende Abkommen eingerdumten Rechte und Privilegien berufen, die, wiirden
sie zugunsten dieser Person angewendet, der Sicherheit des Staates abtréglich sein
koénnten.

Wenn in einem besetzten Gebiet eine durch das Abkommen geschiitzte Einzelperson
als Spion oder Saboteur oder unter dem gerechtfertigten Verdacht festgenommen
wird, eine der Sicherheit der Besetzungsmacht abtragliche Tétigkeit zu entfalten,
kénnen ihr, falls dies aus Grinden militérischer Sicherheit unbedingt erforderlich
ist, die in diesem Abkommen vorgesehenen Mitteilungsrechte entzogen werden.

In jedem dieser Félle sollen solche Personen dennoch mit Menschlichkeit behandelt
werden und im Falle einer gerichtlichen Verfolgung darf ihnen ihr Recht auf ein ge-
rechtes und ordentliches Verfahren, wie es das vorliegende Abkommen vorsieht,
nicht entzogen werden. Ebenso sollen ihnen die vollen Rechte und Privilegien einer
im Sinne des vorliegenden Abkommens geschiitzten Person wieder gewahrt werden,
sobald dies die Sicherheit des Staates oder der Besetzungsmacht gestattet.

Art. 6

Das vorliegende Abkommen findet mit Beginn jedes Konflikts oder jeder Besetzung,
wiesieim Artikel 2 erwadhnt sind, Anwendung.

Auf dem Gebiete der am Konflikt beteiligten Parteien hort die Anwendung des Ab-
kommens mit der allgemeinen Einstellung der militérischen Operationen auf.

Im besetzten Gebiet hort die Anwendung des vorliegenden Abkommens ein Jahr
nach der algemeinen Einstellung der militérischen Operationen auf. Die Beset-
zungsmacht ist jedoch — soweit sie die Funktionen einer Regierung in dem in Frage
stehenden Gebiet auslibt — wahrend der Dauer der Besetzung durch die Bestimmun-

4 SR0.518.12
5 SR0.518.23
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gen der folgenden Artikel des vorliegenden Abkommens gebunden: 1-12, 27, 29—
34,47, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77 und 143.

Geschitzte Personen, deren Freilassung, Heimschaffung oder Niederlassung nach
diesen Fristen stattfindet, bleiben in der Zwischenzeit im Genusse des vorliegenden
Abkommens.

Art. 7

Ausser den in den Artikeln 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 und 149 aus-
driicklich vorgesehenen Vereinbarungen kénnen die Hohen Vertragsparteien andere
besondere V ereinbarungen Uber jede Frage treffen, deren besondere Regelung ihnen
zweckmassig erscheint. Keine besondere Vereinbarung darf die Lage der geschiitz-
ten Personen, wie sie durch das vorliegende Abkommen geregelt ist, beeintréchtigen
oder die Rechte beschrénken, die ihnen das Abkommen einrdumt.

Die geschiitzten Personen geniessen die Vorteile dieser Vereinbarungen so lange, als
das Abkommen auf sie anwendbar ist, vorbehaltlich ausdriicklicher gegenteiliger
Bestimmungen, die in den oben genannten oder in spéateren Vereinbarungen enthal-
ten sind und vorbehaltlich giinstigerer Massnahmen, die durch die eine oder andere
der am Konflikt beteiligten Parteien hinsichtlich dieser Personen ergriffen worden
sind.

Art. 8

Die geschiitzten Personen kénnen in keinem Falle, weder teilweise noch vollstandig,
auf die Rechte verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen und gegebenenfalls
dieim vorhergehenden Artikel genannten besonderen Vereinbarungen einréumen.

Art. 9

Das vorliegende Abkommen ist unter der Mitwirkung und Aufsicht der Schutz-
méchte anzuwenden, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am Konflikt be-
teiligten Parteien betraut sind. Zu diesem Zwecke kdnnen die Schutzméchte neben
ihren diplomatischen oder konsularischen Vertretern Delegierte unter ihren eigenen
Staatsangehdrigen oder unter Staatsangehtrigen anderer neutraler Mé&chte bezeich-
nen. Diese Delegierten miissen von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre
Mission auszufiihren haben.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen die Aufgabe der Vertreter oder Dele-
gierten der Schutzméchte in grésstmoglichem Masse erleichtern.

Die Vertreter oder Delegierten der Schutzméchte diirfen keinesfalls die Grenzen ih-
rer Aufgabe, wie sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, Uberschreiten;
insbesondere haben sie die zwingenden Sicherheitsbediirfnisse des Staates, in dem
sieihre Aufgabe durchfihren, zu berlicksichtigen.

Art. 10

Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens bilden kein Hindernis fir die
humanitére Tétigkeit, die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgend-
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eine andere unparteiliche humanitare Organisation mit Einwilligung der am Konflikt
beteiligten Parteien ausiibt, um die Zivilpersonen zu schiitzen und ihnen Hilfe zu
bringen.

Art. 11

Die Hohen Vertragsparteien kdnnen jederzeit vereinbaren, die durch das vorliegende
Abkommen den Schutzméchten Ubertragenen Aufgaben einer Organisation anzu-
vertrauen, die ale Garantien fiir Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit bietet.

Wenn geschiitzte Personen aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht von einer
Schutzmacht oder einer in Absatz 1 vorgesehenen Organisation betreut werden, hat
der Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat oder eine solche Organisation zu ersu-
chen, die Funktionen zu Ubernehmen, die das vorliegende Abkommen den Schutz-
méachten Ubertragt, die von den am Konflikt beteiligten Parteien bezeichnet werden.

Sollte ein Schutz auf diese Weise nicht gewahrleistet werden konnen, so hat der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitére Organisation, wie das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz, zu ersuchen, die durch das vorliegende Abkommen den
Schutzméchten zufallenden humanitéren Aufgaben zu Ubernehmen, oder aber unter
Vorbehalt der Bestimmungen dieses Artikels die Dienste anzunehmen, die ihm eine
solche Organisation anbietet.

Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht einge-
laden wird oder sich zu diesem Zweck zur Verfligung stellt, soll sich in ihrer Tétig-
keit der Verantwortung gegentiber der am Konflikt beteiligten Partei, welcher die
durch das vorliegende Abkommen geschiitzten Personen angehdren, bewusst blei-
ben und ausreichende Garantien dafr bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffen-
den Funktionen zu tbernehmen und sie mit Unparteilichkeit zu erfiillen.

Von den vorstehenden Bestimmungen kann nicht durch eine besondere Vereinba
rung zwischen Méchten abgewichen werden, von denen die eine, wenn auch nur
vorubergehend, gegentiber der anderen oder deren Verbiindeten infolge militérischer
Ereignisse und besonders infolge einer Besetzung des gesamten oder eines wichti-
gen Teilsihres Gebietes, in ihrer Verhandlungsfreiheit beschrankt wére.

Wo immer im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwahnt wird, bezieht sich
diese Erwdhnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie im Sinne dieses Artikels
ersetzen.

Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Falle von Angehérigen eines neu-
tralen Staates, die sich in besetztem Gebiete oder im Gebiete eines kriegfiihrenden
Staates beflinden, bei welchem der Staat, dessen Angehdrige sie sind, keine normale
diplomatische Vertretung unterhdt, anzuwenden und ihnen anzupassen.

Art. 12

In dlen Fédlen, in denen die Schutzméchte es im Interesse der geschiitzten Personen
als angezeigt erachten, insbesondere in Falen von Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den am Konflikt beteiligten Parteien tiber die Anwendung oder Auslegung der
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, sollen sie zur Beilegung des Streit-
falesihre guten Dienste leihen.
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Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzméchte, entweder auf Einladung einer Partei
oder von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer
Vertreter und im besondern der firr das Schicksal der geschiitzten Personen verant-
wortlichen Behdrden vorschlagen, gegebenenfalls auf einem passend gewahiten
neutralen Gebiet. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind verpflichtet, den ihnen
zu diesem Zwecke gemachten Vorschlégen Folge zu geben. Die Schutzméchte kon-
nen, wenn notig, unter Zustimmung der am Konflikt beteiligten Parteien eine einer
neutralen Macht angehdrende oder vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
delegierte Personlichkeit vorschlagen, die zu ersuchen ist, an dieser Zusammenkunft
teilzunehmen.

Teil 1
Allgemeiner Schutz der Bevolkerung vor gewissen Kriegsfolgen

Art. 13

Die Bestimmungen dieses Teiles beziehen sich auf die Gesamtheit der Bevdlkerung
der in einen Konflikt verwickelten Lénder, ohne jede, besonders auf Rasse, Natio-
naitét, Religion oder politische Meinung beruhende Benachteiligung, und zielen
darauf ab, die durch den Krieg verursachten Leiden zu mildern.

Art. 14

Schon in Friedenszeiten kdnnen die Hohen Vertragsparteien, und nach der Eroff-
nung der Feindseligkeiten die am Konflikt beteiligten Parteien in ihrem eigenen und,
wenn notig, in den besetzten Gebieten Sicherheits- und Sanitétszonen und -orte
schaffen, die so organisiert sind, dass sie Verwundeten und Kranken, schwachen
und betagten Personen, Kindern unter finfzehn Jahren, schwangeren Frauen und
M ttern von Kindern unter sieben Jahren Schutz vor den Folgen des Krieges bieten.

Vom Ausbruch eines Konflikts an und wahrend seiner Dauer kénnen die beteiligten
Parteien unter sich Vereinbarungen Uber die gegenseitige Anerkennung der von ih-
nen gegebenenfalls errichteten Zonen und Orte treffen. Sie kdnnen zu diesem Zwek-
ke die Bestimmungen des dem vorliegenden Abkommen beigefugten Verein-
barungsentwurfes in Kraft setzen, und zwar mit den Abanderungen, die sie gegebe-
nenfalls fir notwendig erachten.

Die Schutzméchte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz werden einge-
laden, ihre guten Dienste zu leihen, um die Errichtung und Anerkennung dieser Si-
cherheits- und Sanitdtszonen und -orte zu erleichtern.

Art. 15

Jede am Konflikt beteiligte Partei kann entweder direkt oder durch Vermittlung ei-
nes neutralen Staates oder einer humanitéren Organisation der gegnerischen Partei
vorschlagen, in den Kampfgebieten neutrale Zonen zu schaffen, die dazu bestimmt
sind, die folgenden Personen ohne jeglichen Unterschied vor den Gefahren des
Krieges zu schitzen:
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Art. 15
Jede am Konflikt beteiligte Partei kann entweder direkt oder durch Vermittlung eines
neutralen Staates oder einer humanitären Organisation der gegnerischen Partei
vorschlagen, in den Kampfgebieten neutrale Zonen zu schaffen, die dazu bestimmt
sind, die folgenden Personen ohne jeglichen Unterschied vor den Gefahren des
Krieges zu schützen:
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a.  dieverwundeten und kranken Kombattanten oder Nichtkombattanten;

b. die Zivilpersonen, die nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen und die sich
wahrend ihres Aufenthaltes in diesen Zonen keiner Arbeit militarischer Art
widmen.

Sobald sich die am Konflikt beteiligten Parteien Gber die geographische Lage, die
Verwaltung, die Versorgung mit Nahrung und die Kontrolle der in Aussicht ge-
nommenen neutralen Zone verstandigt haben, soll eine schriftliche Vereinbarung ge-
schlossen und von den Vertretern der am Konflikt beteiligten Parteien unterzeichnet
werden. Diese Abmachung soll den Anfang und die Dauer der Neutralisation der
Zone festsetzen.

Art. 16

Die Verwundeten und Kranken wie auch die Gebrechlichen und die schwangeren
Frauen sollen Gegenstand eines besondern Schutzes und besonderer Riicksicht-
nahme sein.

Soweit es die militérischen Erfordernisse erlauben, soll jede am Konflikt beteiligte
Partei die Massnahmen fordern, die ergriffen werden, um die Toten und Verwunde-
ten aufzufinden, den Schiffbriichigen sowie andern einer ernsten Gefahr ausgesetz-
ten Personen zu Hilfe zu eilen und sie vor Beraubung und Misshandlungen zu
schiitzen.

Art. 17

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen sich bemihen, 6rtliche Abmachungen fur
die Evakuierung von Verwundeten, Kranken, Gebrechlichen, Greisen, Kindern und
Waochnerinnen aus einer belagerten oder eingekreisten Zone zu treffen, sowie fir
den Durchzug der Geistlichen aller Bekenntnisse sowie des Sanitétspersonals und
-materials, die sich auf dem Wege nach dieser Zone befinden.

Art. 18

Zivilspitder, die zur Pflege von Verwundeten, Kranken, Schwachen und Wéchne-
rinnen eingerichtet sind, diirfen unter keinen Umsténden das Ziel von Angriffen bil-
den; sie sollen jederzeit von den am Konflikt beteiligten Parteien geschont und ge-
schiitzt werden.

Die an einem Konflikt beteiligten Staaten haben allen Zivilspitdlern eine Bestéti-
gung auszustellen, die ihre Eigenschaft eines Zivilspitals bezeugt und feststellt, dass
die von ihnen beniitzten Gebaude nicht zu Zwecken gebraucht werden, welche sie
im Sinne von Artikel 19 des Schutzes berauben kénnten.

Die Zivilspitdler sollen, sofern sie vom Staate dazu erméchtigt sind, mit dem
Schutzzeichen, das in Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 19497 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde vorge-
sehen ist, gekennzeichnet sein.
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Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen, soweit es die militérischen Erfordernisse
gestatten, die notwendigen Massnahmen ergreifen, um die die Zivilspitéler kenn-
zeichnenden Schutzzeichen den feindlichen Land-, Luft- und Seestreitkréften deut-
lich sichtbar zu machen, damit auf diese Weise die Mglichkeit jeder Angriffshand-
lung ausgeschlossen wird.

Im Hinblick auf die Gefahren, denen Spitdler durch in der Nahe liegende militéri-
sche Ziele ausgesetzt sein kdnnten, ist es angezeigt, darliber zu wachen, dass sie so-
weit als méglich von solchen Zielen entfernt sind.

Art. 19

Der den Zivilspitélern gebiihrende Schutz darf nur aufhéren, wenn sie ausserhalb
ihrer humanitéren Aufgaben zur Begehung von Handlungen verwendet werden, die
den Feind schadigen. Immerhin darf ihnen der Schutz erst entzogen werden,
nachdem eine Warnung, die in allen Fallen, soweit angéngig, eine angemessene Frist
setzt, unbeachtet geblieben ist.

Die Pflege von verwundeten oder kranken Militérpersonen in diesen Spitdlern oder
das Vorhandensein von Handwaffen und von Munition, die diesen Personen abge-
nommen und der zustandigen Dienststelle noch nicht abgeliefert worden sind, gelten
nicht a's eine den Feind schédigende Handlung.

Art. 20

Das ordentliche und ausschliesslich flr den Betrieb und die Verwaltung der Zivil-
spitéler bestimmte Personal, einschliessich des mit dem Aufsuchen, der Bergung,
dem Transport und der Behandlung von verwundeten und kranken Zivilpersonen,
von Gebrechlichen und Waochnerinnen beschéftigten Personals, soll geschont und
geschiitzt werden.

In den besetzten Gebieten und in den militérischen Operationszonen soll sich das
Personal mittels einer |dentitétskarte ausweisen, die die Eigenschaft des Inhabers be-
scheinigt und mit seiner Photographie und dem Stempel der verantwortlichen Be-
horde versehen ist, sowie mittels einer wahrend der Dauer der Dienstleistung am
linken Arm zu tragenden gestempelten und feuchtigkeitsbesténdigen Armbinde. Die-
se Armbinde soll vom Staat ausgegeben und mit dem in Artikel 38 des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 19498 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der bewaffneten Kréfte im Felde vorgesehenen Schutzzeichen versehen
sein.

Alles andere fur den Betrieb oder die Verwaltung der Zivilspitaler bestimmte Perso-
na soll geschont und geschiitzt werden und das Recht haben, unter den im vorlie-
genden Artikel umschriebenen Bedingungen wéhrend der Auslibung seines Dienstes
die Armbinde zu tragen, wie sie oben vorgesehen ist. Seine Identitétskarte soll die
Aufgaben angeben, die dem Inhaber Ubertragen sind.

8 SR0.518.12
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Die Leitung jedes Zivilspitals hat jederzeit die auf den Tag nachgefiihrte Liste ihres
Personals zur Verfligung der zusténdigen nationalen Behdrden oder Besetzungsbe-
hoérden zu halten.

Art. 21

Geleitete Fahrzeuge oder Lazarettziige zu Lande oder besonders ausgeruistete Schiffe
zur See mit verwundeten und kranken Zivilpersonen, Gebrechlichen und Wdchne-
rinnen sollen auf gleiche Weise geschont und geschiitzt werden wie diein Artikel 18
erwéhnten Spitdler. Sie kennzeichnen sich, indem sie mit Erméchtigung des Staates
dasin Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 19499 zur Verbesserung
des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kréfte im Felde vorgese-
hene Schutzzeichen fihren.

Art. 22

Die ausschliesslich fur den Transport von verwundeten und kranken Zivilpersonen,
von Schwachen und Wdchnerinnen oder fir den Transport von Sanitétspersonal und
-material verwendeten Luftfahrzeuge diirfen nicht angegriffen, sondern sollen ge-
schont werden, wenn sie in Hohen, zu Stunden und auf Routen fliegen, die durch ei-
ne Vereinbarung unter allen in Betracht fallenden am Konflikt beteiligten Parteien
besonders festgel egt wurden.

Sie kdnnen mit dem in Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 194910
zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kréfte
im Felde vorgesehenen Schutzzei chen versehen sein.

Wenn keine andere Abmachung besteht, ist das Uberfliegen feindlichen oder vom
Feinde besetzten Gebietes verboten.

Diese Luftfahrzeuge haben jedem Landebefehl Folge zu leisten. Im Falle einer so
befohlenen Landung kdnnen das Luftfahrzeug und seine Insassen, gegebenenfalls
nach einer Untersuchung, den Flug fortsetzen.

Art. 23

Jede Vertragspartei soll alen Sendungen von Medikamenten und Sanitétsmaterial
freien Durchlass gewdhren, wie auch allen fir den Gottesdienst notwendigen Gegen-
stdnden, die ausschliesslich fir die Zivilbevolkerung einer andern Vertragspartei,
selbst einer feindlichen, bestimmt sind. Auch alen Sendungen von unentbehrlichen
Lebensmitteln, von Kleidern und von Stéarkungsmitteln, die Kindern unter fliinfzehn
Jahren, schwangeren Frauen und Wéchnerinnen vorbehalten sind, ist freier Durch-
lass zu gewahren.

Eine Vertragspartei ist nur dann verpflichtet, die im vorhergehenden Absatz er-
wéahnten Sendungen ungehindert durchzulassen, wenn sie die Gewissheit besitzt,
keinen triftigen Grund zur Beflirchtung haben zu miissen:

9  SR0.518.12
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a  die Sendungen kodnnten ihrer Bestimmung entfremdet werden oder
die Kontrolle kdnnte nicht wirksam sein oder

der Feind konnte daraus einen offensichtlichen Vortell fir seine militéri-
schen Anstrengungen und seine Wirtschaft ziehen, indem er diese Sendun-
gen an die Stelle von Waren treten lasst, die er auf andere Weise hétte be-
schaffen oder herstellen miissen, oder indem er Material, Erzeugnisse und
Dienste freimacht, die andernfalls zur Produktion von solchen Gitern bend-
tigt wiirden.

Die Macht, die die Durchfuhr der in Absatz 1 dieses Artikels erwshnten Glter
gewéahrt, kann ihre Zustimmung von der Bedingung abhangig machen, dass die
Verteilung an die Nutzniesser an Ort und Stelle von den Schutzméchten Uberwacht
werde.

Diese Sendungen miissen so rasch als mdglich beférdert werden, und der Staat, der
ihre ungehinderte Durchfuhr erlaubt, besitzt das Recht, die technischen Bedingun-
gen festzusetzen, unter welchen diese gewahrt wird.

Art. 24

Die am Konflikt beteiligten Parteien haben die notwendigen Massnahmen zu er-
greifen, damit die infolge des Krieges verwaisten oder von ihren Familien getrennten
Kinder unter fiinfzehn Jahren nicht sich selbst Uberlassen bleiben und unter allen
Umsténden ihr Unterhalt, die Ausiibung ihres Glaubensbekenntnisses und ihre Er-
ziehung erleichtert werden. Letztere soff wenn mdglich Personen der gleichen kultu-
rellen Uberlieferung anvertraut werden.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen die Aufnahme dieser Kinder in neutralen
Landern wahrend der Dauer des Konflikts und mit Zustimmung der alféligen
Schutzmacht sowie unter der Gewéhr, dass die in Absatz 1 erwéhnten Grundsétze
berticksichtigt werden, beglinstigen.

Ausserdem sollen sie sich bemiihen, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen,
damit alle Kinder unter zwolf Jahren durch das Tragen einer Erkennungsmarke oder
auf irgendeine andere Weise identifiziert werden kdnnen.

Art. 25

Jede auf dem Gebiete einer am Konflikt beteiligten Partei oder auf einem von ihr be-
setzten Gebiete befindliche Person soll den Familienmitgliedern, wo immer sie sich
befinden, Nachrichten streng persdnlicher Natur geben und von ihnen erhalten kén-
nen. Diese Briefschaften sind rasch und ohne ungerechtfertigte Verzégerung zu be-
fordern.

Ist der Austausch der Familienkorrespondenz mit der normalen Post infolge der
Verhdtnisse schwierig oder unmoglich geworden, sollen sich die betreffenden am
Konflikt beteiligten Parteien an einen neutralen Vermittler, wie die in Artikel 140
vorgesehene Zentralstelle, wenden, um mit ihm die Mittel zu finden, die Erfullung
ihrer Verpflichtungen unter den besten Bedingungen zu gewahrleisten, namentlich
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unter Mitwirkung der nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten
Halbmondes, des Roten L dwen mit roter Sonne).

Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien es flir nétig erachten, diese Familienkor-
respondenz einzuschranken, kénnen sie hdchstens die Anwendung von einheitlichen
Formularen vorschreiben, die 25 frei gewéhlte Worter enthalten, und den Gebrauch
dieser Formulare auf eine einmalige Sendung im Monat begrenzen.

Art. 26

Jede am Konflikt beteiligte Partei soll die Nachforschungen erleichtern, die vom
Kriege zerstreute Familien anstellen, um wieder Verbindung miteinander aufzuneh-
men und sich wenn mdglich wieder zu vereinigen. Sie soll namentlich die Tétigkeit
von Organisationen férdern, die sich dieser Aufgabe widmen, unter der Vorausset-
zung, dass sie von ihr anerkannt sind und sich den von ihr ergriffenen Sicherheits-
massnahmen fligen.

Teil 111
Status und Behandlung der geschiitzten Personen

Abschnitt |
Gemeinsame Bestimmungen fur die Gebiete der am Konflikt beteiligten
Parteien und die besetzten Gebiete

Art. 27

Die geschiitzten Personen haben unter allen Umsténden Anspruch auf Achtung ihrer
Person, ihrer Ehre, ihrer Familienrechte, ihrer religiosen Uberzeugungen und Ge-
pflogenheiten, ihrer Gewohnheiten und Gebrauche. Sie sollen jederzeit mit Mensch-
lichkeit behandelt und namentlich vor Gewalttétigkeit oder Einschiichterung, vor
Beleidigungen und der 6ffentlichen Neugier geschiitzt werden.

Die Frauen sollen besonders vor jedem Angriff auf ihre Ehre und namentlich vor
Vergewaltigung, Notigung zur Prostitution und jeder unzichtigen Handlung ge-
schiitzt werden.

Abgesehen von den beziiglich des Gesundheitszustandes, des Alters und des Ge-
schlechts getroffenen Vorkehrungen sollen die geschiitzten Personen von der am
Konflikt beteiligten Partei, in deren Handen sie sich befinden, mit der gleichen
Ricksicht und ohne jede besonders auf Rasse, Religion oder politische Meinung be-
ruhende Benachteiligung behandelt werden.

Immerhin kénnen die am Konflikt beteiligten Parteien in bezug auf die geschiitzten
Personen solche Kontroll- und Sicherheitsmassnahmen ergreifen, die sich zufolge
des Kriegszustandes al's notwendig erweisen kénnten.

Art. 28

Keine geschiitzte Person darf dazu beniitzt werden, um durch ihre Anwesenheit mi-
litérische Operationen von gewissen Punkten oder Gebieten fernzuhalten.
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Art. 29

Die am Konflikt beteiligte Partel, in deren Gewalt sich geschiitzte Personen befin-
den, ist verantwortlich fur die Behandlung, die diese durch ihre Beauftragten erfah-
ren, unbeschadet der gegebenenfalls entstehenden personlichen Verantwortlichkei-
ten.

Art. 30

Die geschitzten Personen sollen jede Erleichterung geniessen, um sich an die
Schutzméchte, an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, an die nationalen
Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten Halbmondes, des Roten Léwen mit
roter Sonne) des Landes, in welchem sie sich befinden, zu wenden, wie auch an jede
andere Organisation, die ihnen behilflich sein kénnte.

Diesen verschiedenen Organisationen soll zu diesem Zwecke innerhalb der durch
militérische Erfordernisse oder Sicherheitsgriinde gezogenen Grenzen von den Be-
hdrden jede Erleichterung gewahrt werden.

Ausser den Besuchen der Delegierten der Schutzméchte und des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz, wie sie in Artikel 143 vorgesehen sind, sollen die Ge-
wahrsamsstaaten oder Besetzungsméchte soweit als moglich die Besuche erleich-
tern, die Vertreter anderer Institutionen den geschiitzten Personen mit der Absicht zu
machen wiinschen, diesen Personen geistige oder materielle Hilfe zu bringen.

Art. 31

Auf die geschitzten Personen darf keinerlel physischer oder moralischer Zwang
ausgeiibt werden, namentlich nicht, um von ihnen oder Drittpersonen Auskiinfte zu
erlangen.

Art. 32

Die Hohen Vertragsparteien verbieten sich ausdriicklich jede Massnahme, die kor-
perliche Leiden oder die Ausrottung der in ihrer Gewalt befindlichen geschiitzten
Personen versuchen konnte. Dieses Verbot betrifft nicht nur Mord, Folterung, kor-
perliche Strafen, Verstimmelungen und medizinische oder wissenschaftliche, nicht
durch é&rztliche Behandlung einer Person gerechtfertigte Experimente, sondern auch
alle andern Grausamkeiten, gleichguiltig, ob sie durch zivile Beamte oder Militarper-
sonen begangen werden.

Art. 33

K eine geschiitzte Person darf fiir eine Ubertretung bestraft werden, die sie nicht per-
sonlich begangen hat. Kollektivstrafen wie auch jede Massnahme zur Einschiichte-
rung oder Terrorisierung sind verboten.

Die Plunderung ist verboten.

Vergeltungsmassnahmen gegen geschiitzte Personen und ihr Eigentum sind ver-
boten.
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Art. 34
Das Nehmen von Geiseln ist verboten.

Abschnitt 11
Audéander auf dem Gebiet einer der am Konflikt beteiligten Parteien

Art. 35

Jede geschiitzte Person, die zu Beginn oder im Verlaufe eines Konflikts das Gebiet
zu verlassen wiinscht, soll das Recht dazu haben, soweit ihre Ausreise den nationa-
len Interessen des Staates nicht zuwiderluft. Uber Ausreisegesuche solcher Perso-
nen soll in einem ordentlichen Verfahren befunden und die Entscheidung so rasch
als moglich getroffen werden. Zur Ausreise erméchtigte Personen durfen sich mit
dem notwendigen Reisegeld versehen und eine ausreichende Menge von Effekten
und personlichen Gebrauchsgegenstdnden mit sich nehmen.

Die Personen, welchen die Erlaubnis zum Verlassen des Gebietes versagt wurde,
haben Anspruch auf raschestmégliche Uberpriifung dieser Ablehnung durch ein Ge-
richt oder einen zu diesem Zwecke vom Gewahrsamsstaat geschaffenen zustandigen
V erwaltungsausschuss.

Auf Ersuchen sollen den Vertretern der Schutzmacht, sofern keine Sicherheits-
griinde entgegenstehen oder die Betroffenen Einwénde erheben, die Griinde mitge-
teilt werden, aus denen den Personen, die darum ersucht hatten, die Erméchtigung
zum Verlassen des Gebietes verweigert wurde, und ebenso so rasch als moglich die
Namen aler jener, die sich in einer solchen Lage befinden.

Art. 36

Die gemass dem vorhergehenden Artikel bewilligten Ausreisen sollen in bezug auf
Sicherheit, Hygiene, Sauberkeit und Ernghrung unter zufriedenstellenden Bedingun-
gen vor sich gehen. Alle damit in Zusammenhang stehenden Kosten sollen vom
Verlassen des Gebietes des Gewahrsamsstaates an zu Lasten des Bestimmungslandes
oder, im Falle des Aufenthates in einem neutralen Land, zu Lasten der Macht fallen,
deren Angehorige die Beguinstigten sind. Die praktische Durchfiihrung dieser Reisen
soll, wenn nétig, durch besondere Vereinbarungen unter den beteiligten Méachten
geregelt werden.

Vorbehalten sind die besonderen Vereinbarungen, die gegebenenfalls zwischen den
am Konflikt beteiligten Parteien beziiglich Austausch und Heimschaffung ihrer in
die Hande des Feindes gefallenen Staatsangehdrigen getroffen werden.

Art. 37

Die geschitzten Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden oder eine Frei-
heitsstrafe verblissen, sollen wéhrend ihrer Haft mit Menschlichkeit behandelt
werden.
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Sie kdnnen nach ihrer Freilassung gemass den vorhergehenden Artikeln um Verlas-
sen des Gebietes nachsuchen.

Art. 38

Mit Ausnahme der besondern Massnahmen, die auf Grund des vorliegenden Ab-
kommens, vor allem der Artikel 27 und 41, getroffen werden kénnen, sollen auf die
Lage der geschiitzten Personen grundsétzlich die fur die Behandlung von Ausén-
dern in Friedenszeiten geltenden Bestimmungen Anwendung finden. Auf jeden Fall
sollen ihnen folgende Rechte gewéahrt werden:

1. de konnen die individuellen und kollektiven Unterstiitzungen empfangen,
die ihnen zugehen;

2. wenn ihr Gesundheitszustand es erfordert, sollen sie arztliche Behandlung
und Spital pflege im gleichen Ausmass erhalten wie die Angehdrigen des be-
treffenden Staates;

3. siekénnen ihre Religion ausiiben und den geistigen Beistand der Geistlichen
ihres Glaubensbekenntnisses erhalten;

4. wenn sie in einem den Kriegsgefahren besonders ausgesetzten Gebiet woh-
nen, sollen sie im gleichen Ausmass wie die Angehdrigen des betreffenden
Staates erméchtigt sein, dieses Gebiet zu verlassen;

5. Kinder unter finfzehn Jahren, schwangere Frauen und Mtter von Kindern
unter sieben Jahren sollen im gleichen Ausmass wie die Angehérigen des
betreffenden Staates jede V orzugsbehandlung geniessen.

Art. 39

Den geschitzten Personen, die infolge des Konflikts ihren Broterwerb verloren ha
ben, soll die Méglichkeit geboten werden, eine bezahlte Arbeit zu finden. Sie sollen
zu diesem Zwecke, unter Vorbehalt der Sicherheitserwégungen und der Bestimmun-
gen des Artikels 40, dieselben Vorteile geniessen wie die Angehérigen der Macht,
auf deren Gebiet sie sich befinden.

Wenn eine am Konflikt beteiligte Partei eine geschitzte Person Kontrollmassnah-
men unterwirft, die es dieser unmdglich machen, ihren Unterhalt zu verdienen, be-
sonders wenn diese Person aus Griinden der Sicherheit keine bezahite Arbeit zu an-
gemessenen Bedingungen finden kann, soll die erwdhnte am Konflikt beteiligte
Partei fur ihren Unterhalt und denjenigen der von ihr abhéngigen Personen auf-
kommen.

Die geschiitzten Personen sollen in allen Fallen Beitrage aus ihrem Heimatland, von
der Schutzmacht oder den in Artikel 30 erwéhnten Wohltétigkeitsgesellschaften
empfangen konnen.
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Art. 40

Die geschiitzten Personen dirfen nur im gleichen Ausmass wie die Angehorigen der
am Konflikt beteiligten Partei, auf deren Gebiet sie sich befinden, zur Arbeit ge-
zwungen werden.

Wenn die geschiitzten Personen feindlicher Staatsangehdrigkeit sind, durfen sie nur
zu Arbeiten gezwungen werden, die normalerweise zur Sicherstellung der Erndh-
rung, der Unterbringung, der Bekleidung, des Transports und der Gesundheit
menschlicher Wesen nétig sind und die nicht in direkter Beziehung mit der Fihrung
der militérischen Operationen stehen.

In dlen in den vorhergehenden Absdtzen erwdhnten Fallen sollen die zur Arbeit ge-
zwungenen geschitzten Personen die gleichen Arbeitsbedingungen und dieselben
Schutzmassnahmen geniessen wie die einheimischen Arbeiter, namentlich was die
Entléhnung, die Arbeitsdauer, die Ausristung, die Vorbildung und die Entschédi-
gung fir Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten betrifft.

Im Falle der Verletzung der oben erwahnten Vorschriften sind die geschiitzten Per-
sonen erméchtigt, geméss Artikel 30 ihr Beschwerderecht auszutiben.

Art. 41

Erachtet die Macht, in deren Handen die geschiitzten Personen sich befinden, die im
vorliegenden Abkommen erwahnten Kontrollmassnahmen a's ungeniigend, so hil-
den Zuweisung eines Zwangsaufenthalts oder Internierung gemass den Bestimmun-
gen der Artikel 42 und 43 die strengsten Kontrollmassnahmen, zu welchen sie grei-
fen darf.

Bei der Anwendung der Bestimmungen von Artikel 39 Absatz 2 auf Félle von Per-
sonen, die zur Aufgabe ihres gewdhnlichen Wohnsitzes gezwungen sind auf Grund
einer Entscheidung, die sie zu einem Zwangsaufenthalt an einem andern Orte nétigt,
soll sich der Gewahrsamsstaat so peinlich als moglich an die Regeln fiir die Be-
handlung von Internierten (Teil 111 Abschnitt 1V des vorliegenden Abkommens)
halten.

Art. 42

Die Internierung der geschiitzten Personen oder die Zuweisung eines Zwangsaufent-
halts an diese darf nur angeordnet werden, wenn es die Sicherheit der Macht, in de-
ren Handen sich diese Personen befinden, unbedingt erfordert.

Wenn eine Person durch Vermittlung der Vertreter der Schutzmacht ihre freiwillige
Internierung verlangt und wenn ihre Lage dies erfordert, soll die Internierung durch
die Macht vorgenommen werden, in deren Handen sie sich befindet.

Art. 43

Jede geschiitzte Person, die interniert oder der ein Zwangsaufenthalt zugewiesen
worden ist, hat ein Anrecht darauf, dass ein Gerichtshof oder ein zustandiger, zu die-
sem Zwecke vom Gewahrsamsstaat geschaffener Verwaltungsausschuss innert kiir-
zester Frist die betreffende Entscheidung Uberprift. Wird die Internierung oder die

15



0.518.51 Schutz der Kriegsopfer

Zuweisung eines Zwangsaufenthalts aufrechterhalten, soll das Gericht oder der
Verwaltungsausschuss periodisch, zumindest aber zweimal jahrlich, den Fall dieser
Person priifen im Hinblick auf eine Anderung der ersten Entscheidung zu ihren
Gunsten, falls es die Umstande erlauben.

Sofern sich die betreffenden geschiitzten Personen dem nicht widersetzen, soll der
Gewahrsamsstaat die Namen der geschiitzten Personen, die interniert oder einem
Zwangsaufenthalt unterworfen oder aus der Internierung oder dem Zwangsaufenthalt
entlassen worden sind, so rasch als méglich zur Kenntnis der Schutzmacht bringen.
Unter dem gleichen Vorbehalt sollen auch die Entscheidungen der in Absatz 1 des
vorliegenden Artikels erwdhnten Gerichte oder Verwaltungsausschiisse so rasch as
madglich der Schutzmacht mitgeteilt werden.

Art. 44

Bel der Anwendung der durch das vorliegende Abkommen vorgesehenen Kontroll-
massnahmen soll der Gewahrsamsstaat die Flichtlinge, die in Wirklichkeit den
Schutz keiner Regierung geniessen, nicht ausschliesslich auf Grund ihrer rechtlichen
Zugehorigkeit zu einem feindlichen Staat a's feindliche Audander behandeln.

Art. 45

Die geschiitzten Personen dirfen nicht einer Macht ibergeben werden, die an die-
sem Abkommen nicht beteiligt ist.

Diese Bestimmung darf jedoch der Heimschaffung der geschiitzten Personen oder
ihrer Riickkehr in den Staat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, nach dem Ende der
Feindseligkeiten nicht im Wege stehen.

Geschiitzte Personen dirfen vom Gewahrsamsstaat nur dann einer Macht tibergeben
werden, die an diessm Abkommen beteiligt ist, wenn er sich vergewissert hat, dass
die fragliche Macht willens und in der Lage ist, das Abkommen anzuwenden. Wenn
geschiitzte Personen unter diesen Umstanden tbergeben werden, Ubernimmt die sie
aufnehmende Macht die Verantwortung fir die Anwendung des Abkommens,
solange sie ihr anvertraut sind. Sollte diese Macht indessen die Bestimmungen des
Abkommens nicht in allen wichtigen Punkten einhalten, so hat die Macht, die die
geschiitzten Personen Ubergeben hat, auf Anzeige der Schutzmacht hin wirksame
Massnahmen zu ergreifen, um Abhilfe zu schaffen, oder die Rickgabe der ge-
schiitzten Personen zu verlangen. Einem solchen Verlangen muss stattgegeben
werden.

Eine geschtitzte Person darf auf keinen Fall in ein Land tbergefiihrt werden, in dem
sie Verfolgungen wegen ihrer politischen und religidsen Uberzeugung befiirchten
MuUSS.

Die Bestimmungen dieses Artikels bilden kein Hindernis fur die Auslieferung von
geschiitzten Personen, die eines Verbrechens des gemeinen Rechts angeklagt sind,
auf Grund von Auslieferungsvertrégen, die vor Ausbruch der Feindseligkeiten abge-
schlossen wurden.
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Art. 46

Sofern einschrénkende Massnahmen in bezug auf geschiitzte Personen nicht bereits
friher riickgangig gemacht worden sind, sollen sie nach Abschluss der Feindselig-
keiten so rasch al's moglich aufgehoben werden.

Einschrankende Massnahmen in bezug auf ihr Eigentum sollen nach Abschluss der
Feindseligkeiten gemass der Gesetzgebung des Gewahrsamsstaates sobald als mog-
lich aufgehoben werden.

Abschnitt [11
Besetzte Gebiete

Art. 47

Den geschitzten Personen, die sich in besetztem Gebiet befinden, sollen in keinem
Falle und auf keine Weise die Vorteile des vorliegenden Abkommens entzogen wer-
den, weder irgendeiner Verénderung wegen, die sich a's Folge der Besetzung in den
Institutionen oder der Regierung des in Frage stehenden Gebietes ergeben konnte,
noch auf Grund einer zwischen den Behorden des besetzten Gebietes und der Beset-
zungsmacht abgeschlossenen Vereinbarung, noch auf Grund der Einverleibung des
ganzen oder eines Teils des besetzten Gebietes durch die Besetzungsmacht.

Art. 48

Geschiitzte Personen, die nicht Staatsangehdrige der Macht sind, deren Gebiet be-
setzt ist, kénnen unter den in Artikel 35 vorgesehenen Bedingungen das Recht zum
Verlassen des Gebietes in Anspruch nehmen. Die Entscheidungen sollen auf Grund
der Verfahrensvorschriften getroffen werden, die die Besetzungsmacht in Uberein-
stimmung mit dem erwéhnten Artikel aufzustellen hat.

Art. 49

Zwangsweise Einzel- oder Massenumsiedlungen sowie Deportationen von ge-
schiitzten Personen aus besetztem Gebiet nach dem Gebiet der Besetzungsmacht
oder dem irgendeines anderen besetzten oder unbesetzten Staates sind ohne Rick-
sicht auf ihren Beweggrund verboten.

Immerhin kann die Besetzungsmacht eine vollstandige oder teilweise Evakuierung
eines bestimmten besetzten Gebietes durchfiihren, wenn die Sicherheit der Bevolke-
rung oder zwingende militérische Griinde dies erfordern. Solche Evakuierungen
durfen nicht die Umsiedlungen von geschiitzten Personen in Gebiete ausserhalb der
Grenzen des besetzten Gebietes zur Folge haben, es sei denn, eine solche Umsied-
lung liesse sich aus materiellen Griinden nicht vermeiden. Unmittelbar nach Beendi-
gung der Feindseligkeiten in dem in Frage stehenden Gebiet soll die so evakuierte
Bevolkerung in ihre Heimstétten zurtickgefihrt werden.

Die Besetzungsmacht hat bel der Durchfiihrung derartiger Umsiedlungen oder Eva-
kuierungen im Rahmen des Mdglichen dafiir zu sorgen, dass angemessene Unter-
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kunft fur die Aufnahme der geschiitzten Personen vorgesehen wird, dass die Um-
siedlung in bezug auf Sauberkeit, Hygiene, Sicherheit und Verpflegung unter befrie-
digenden Bedingungen durchgefiihrt wird und Mitglieder derselben Familie nicht
voneinander getrennt werden.

Die Schutzmacht soll von alen Umsiedlungen und Evakuierungen versténdigt wer-
den, sobald sie stattgefunden haben.

Die Besetzungsmacht darf geschiitzte Personen nicht einer in besonders den Kriegs-
gefahren ausgesetzten Gegend zurtickhalten, sofern nicht die Sicherheit der Bevolke-
rung oder zwingende militérische Griinde dies erfordern.

Die Besetzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevolkerung in das von ihr
besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln.

Art. 50

Die Besetzungsmacht soll in Zusammenarbeit mit den Landes- und Ortsbehtrden
den geordneten Betrieb der Einrichtungen erleichtern, die zur Pflege und Erziehung
der Kinder dienen.

Sie soll ale notwendigen Massnahmen ergreifen, um die ldentifizierung der Kinder
und die Eintragung ihrer Familienzugehérigkeit zu erleichtern. Keinesfalls darf sie
ihren Personal status &ndern noch sie in von ihr abhéngige Formationen oder Organi-
sationen einreihen.

Sollten die lokalen Einrichtungen unzulanglich sein, so hat die Besetzungsmacht die
notwendigen Vorkehren zu treffen, um den Unterhalt und die Erziehung der Waisen
und der infolge des Krieges von ihren Eltern getrennten Kinder sicherzustellen. Dies
soll wenn mdglich durch Personen ihrer Staatsangehdrigkeit, Sprache und Religion
erfolgen, sofern nicht ein naher Verwandter oder Freund fir sie sorgen kann.

Eine besondere Abteilung des auf Grund der Bestimmungen von Artikel 136 ge-
schaffenen Biros ist beauftragt, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die-
jenigen Kinder zu identifizieren, deren ldentitét ungewiss ist. Angaben, die man
Uber ihre Eltern oder andere nahe Verwandte gegebenenfalls besitzt, sollen immer
aufgezeichnet werden.

Die Besetzungsmacht soll die Anwendung irgendwelcher Vorzugsmassnahmen in
bezug auf die Ernéhrung, &rztliche Pflege und Schutz vor Kriegsfolgen nicht behin-
dern, welche gegebenenfalls bereits vor der Besetzung zugunsten von Kindern unter
funfzehn Jahren, schwangeren Frauen und Mdttern von Kindern unter sieben Jahren
durchgeftihrt wurden.

Art. 51

Die Besetzungsmacht kann geschiitzte Personen nicht zwingen, in ihren bewaffneten
Kréften oder Hilfskréften Dienst zu leisten. Jeder Druck oder jede Propaganda, die
auf freiwilligen Eintritt in die bewaffneten Kréfte oder Hilfsdienste abzidlt, ist ver-
boten.

Sie darf geschitzte Personen nur dann zur Arbeit zwingen, wenn sie Uber achtzehn
Jahre alt sind und auch dann nur zu Arbeiten, die fur die Bedirfnisse der Beset-
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zungsarmee oder fir die offentlichen Dienste, fir die Erndhrung, Unterbringung,
Bekleidung, fur den Transport oder die Gesundheit der Bevolkerung des besetzten
Landes notwendig sind. Die geschiitzten Personen dirfen nicht zu irgendeiner Ar-
beit gezwungen werden, die sie verpflichten wiirde, an militdrischen Operationen
teilzunehmen. Die Besetzungsmacht kann geschiitzte Personen nicht zwingen, Ein-
richtungen, in denen sie die ihnen auferlegte Arbeit verrichten, unter Anwendung
von Gewalt zu schiitzen.

Die Arbeit darf nur innerhalb des besetzten Gebietes geleistet werden, in welchem
die betreffenden Personen sich befinden. Jede solche Person soll soweit als mdglich
auf ihrem gewohnten Arbeitsplatz verwendet werden. Die Arbeit soll angemessen
bezahlt und den koérperlichen und geistigen Féhigkeiten der Arbeitenden angepasst
sein. Die im besetzten Lande in Kraft stehende Gesetzgebung betreffend die Ar-
beitsbedingungen und Schutzmassnahmen, insbesondere in bezug auf Léhne, Ar-
beitsdauer, Ausriistung, Vorbildung und Entschadigungen fir Arbeitsunfélle und
Berufskrankheiten, ist auf die geschitzten Personen anzuwenden, die zu Arbeiten
herangezogen werden, von denen im vorliegenden Artikel die Redeist.

In keinem Falle darf die Rekrutierung von Arbeitskréften zu einer Mobilisierung von
Arbeitern in Organisationen militarischen oder halbmilitérischen Charakters fuhren.

Art. 52

Kein Vertrag, kein Ubereinkommen oder keine Vorschrift kann das Recht irgendei-
nes freiwilligen oder unfreiwilligen Arbeiters beeintrachtigen, sich, wo immer er
sich befindet, an die Vertreter der Schutzmacht zu wenden, um deren Intervention
zu verlangen.

Alle Massnahmen, die darauf abzielen, Arbeitdosigkeit zu schaffen oder die Ar-
beitsmdglichkeiten der Arbeiter eines besetzten Gebietes zu beschrénken, um sie auf
diese Weise zur Arbeit fiir die Besetzungsmacht zu gewinnen, sind verboten.

Art. 53

Es ist der Besetzungsmacht verboten, bewegliche oder unbewegliche Giter zu
zerstoren, die personliches oder gemeinschaftliches Eigentum von Privatpersonen,
Eigentum des Staates oder offentlicher Korperschaften, sozialer oder genossen-
schaftlicher Organisationen sind, ausser in Féllen, wo solche Zerstdrungen wegen
militérischer Operationen unerl&sslich werden sollten.

Art. 54

Es ist der Besetzungsmacht verboten, den Status der Beamten, Behérdemitglieder
oder Richter des besetzten Gebietes zu @ndern oder gegen sie Sanktionen oder ir-
gendwelche Zwangsmassnahmen oder diskriminierende Massnahmen zu ergreifen,
well sie sich aus Gewissensgriinden enthalten, ihre Funktionen zu erfiillen.

Dieses Verbot verhindert weder die Anwendung von Artikel 51 Absatz 2 noch be-
rihrt es das Recht der Besetzungsmacht, Inhaber 6ffentlicher Amter von ihren Po-
sten zu entheben.
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Art. 55

Die Besetzungsmacht hat die Pflicht, die Versorgung der Bevolkerung mit Nah-
rungs- und Arzneimitteln mit allen ihr zur Verfligung stehenden Mitteln sicherzu-
stellen; insbesondere hat sie Lebensmittel, medizinische Ausriistungen und alle an-
deren notwendigen Artikel einzufiihren, falls die Hilfsquellen des besetzten Gebietes
nicht ausreichen.

Die Besetzungsmacht darf keine im besetzten Gebiete befindlichen Lebensmittel,
Waren oder medizinischen Ausrlistungen requirieren, ausgenommen fir die Beset-
zungskrafte und -verwaltung. und auch dann nur unter Berlicksichtigung der Be-
durfnisse der Zivilbevélkerung. Unter Vorbehalt der Bestimmungen anderer inter-
nationaler Abkommen hat die Besetzungsmacht die notwendigen Vorkehren zu
treffen, damit eine gerechte Entschédigung fir die requirierten Glter gezahlt wird.

Die Schutzméchte kénnen jederzeit ohne weiteres den Stand der Versorgung mit
Lebensmitteln und Medikamenten in den besetzten Gebieten untersuchen, unter
Vorbehalt von zeitweiligen Beschrénkungen, die aus zwingenden militérischen Er-
fordernissen auferlegt werden konnten.

Art. 56

Die Besetzungsmacht ist verpflichtet, mit allen ihr zur Verfliigung stehenden Mitteln
in Zusammenarbeit mit den Landes- und Ortsbehdrden die Einrichtungen und Dien-
ste fur arztliche Behandlung und Spital pflege sowie das offentliche Gesundheitswe-
sen im besetzten Gebiet zu sichern und aufrechtzuerhalten, insbesondere durch
Einfihrung und Anwendung der notwendigen Vorbeugungs- und Vorsichtsmass-
nahmen zur Bekéampfung der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und Epi-
demien. Das arztliche Personal aller Kategorien ist erméchtigt, seine Aufgaben zu
erfillen.

Wenn neue Spitdler im besetzten Gebiet geschaffen werden und wenn die zustandi-
gen Organe des besetzten Staates dort ihre Funktionen nicht mehr ausiiben, sollen
die Besetzungshehorden, falls es ndtig sein sollte, diein Artikel 18 vorgesehene An-
erkennung gewahren. Unter ahnlichen Umsténden haben die Besetzungshehérden
ebenfalls dem Spital persona und den Transportfahrzeugen geméss den Bestimmun-
gen der Artikel 20 und 21 die Anerkennung zu gewahren.

Bel der Ergreifung von Gesundheits- und Hygienemassnahmen sowie bel ihrer
Durchfluhrung soll die Besetzungsmacht das moralische und ethische Empfinden
der Bevdlkerung des besetzten Gebietes berticksichtigen.

Art. 57

Die Besetzungsmacht darf Zivilspitdler nur voriibergehend und nur im Falle drin-
gender Notwenigkeit requirieren, um verwundete und kranke Militérpersonen zu
pflegen, und dann nur unter der Bedingung, dass in niitzlicher Frist geeignete Mass-
nahmen getroffen werden, um die Pflege und Behandlung der hospitalisierten Per-
sonen sicherzustellen und die Bedurfnisse der Zivilbevélkerung zu befriedigen.

Das Material und die Vorréte der Zivilspitaler diirfen nicht requiriert werden, so-
lange sie fur die Bedurfnisse der Zivilbevolkerung notwendig sind.
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Art. 58

Die Besetzungsmacht soll den Geistlichen gestatten, den Mitgliedern ihrer religiosen
Gemeinschaften geistlichen Beistand zu leisten.

Die Besetzungsmacht soll ebenfalls die Sendungen von Biichern und Gegensténden,
die zur Befriedigung religioser Bediirfnisse notwendig sind, annehmen und ihre
Verteilung im besetzten Gebiet erleichtern.

Art. 59

Wenn die Bevolkerung eines besetzten Gebietes oder ein Teil derselben ungeniigend
versorgt wird, soll die Besetzungsmacht Hilfsaktionen zugunsten dieser Bevolke-
rung gestatten und sie mit allen ihr zur Verfligung stehenden Mitteln erleichtern.

Solche Hilfsaktionen, die entweder durch Staaten oder durch eine unparteiische hu-
manitére Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, unter-
nommen werden koénnen, sollen insbesondere aus Lebensmittel-, Arznei- und Klei-
dungssendungen bestehen.

Alle Vertragsstaaten haben die freie Durchfuhr dieser Sendungen zu gestatten und
ihren Schutz zu gewdhrleisten.

Eine Macht, die die freie Durchfuhr von Sendungen gewéhrt, die fir ein von einer
feindlichen Partel besetztes Gebiet bestimmt sind, hat jedoch das Recht, die Sen-
dungen zu prufen, ihre Durchfuhr nach vorgeschriebenen Zeiten und Wegen zu re-
geln und von der Schutzmacht ausreichende Zusicherungen zu verlangen, dass diese
Sendungen zur Hilfeleistung an die notleidende Bevolkerung bestimmt sind und
nicht zum Vorteil der Besetzungsmacht verwendet werden.

Art. 60

Die Hilfssendungen entbinden die Besetzungsmacht in keiner Weise von den ihr
durch die Artikel 55, 56 und 59 auferlegten Verantwortlichkeiten. Sie darf die Hilfs-
sendungen auf keine Weise fir einen anderen as den vorbestimmten Zweck ver-
wenden, ausgenommen in Féllen dringender Notwendigkeit, im Interesse der Be-
volkerung des besetzten Gebietes und mit Zustimmung der Schutzmacht.

Art. 61

Die Verteilung der in den vorhergehenden Artikeln erwahnten Hilfssendungen soll
unter der Mitwirkung und Aufsicht der Schutzmacht durchgefiihrt werden. Diese
Aufgabe kann durch ein Ubereinkommen zwischen Besetzungs- und Schutzmacht
auch einem neutralen Staat, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz oder ir-
gendeiner unparteiischen humanitéren Organisation Ubertragen werden.

Solche Hilfsmassnahmen sollen im besetzten Gebiete von alen Abgaben, Steuern
oder Z6llen befreit sein, es sei denn, diese seien im Interesse der Wirtschaft des be-
treffenden Gebietes notwendig. Die Besetzungsmacht hat die rasche Verteilung die-
ser Sendungen zu erleichtern.
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Alle Vertragsparteien sollen sich bemiihen, die unentgeltliche Durchfuhr und Befor-
derung dieser fir besetzte Gebiete bestimmten Hilfssendungen zu gestatten.

Art. 62

Unter Vorbehalt von zwingenden Sicherheitsgriinden kdnnen die in besetztem Ge-
biet befindlichen geschiitzten Personen an sie gerichtete private Hilfssendungen
empfangen.

Art. 63

Unter Vorbehalt von voriibergehenden von der Besetzungsmacht ausnahmsweise
aus zwingenden Sicherheitsgriinden auferlegten Massnahmen:

a  konnen die anerkannten nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des
Roten Halbmondes, des Roten L éwen mit roter Sonne) ihre Tétigkeit geméss
den Grundsétzen des Roten Kreuzes fortsetzen, wie sie von den internatio-
nalen Rotkreuzkonferenzen festgelegt worden sind. Die andern Hilfsgesell-
schaften sollen ihre humanitére Tétigkeit unter dhnlichen Bedingungen fort-
setzen konnen;

b.  kann die Besetzungsmacht nicht Verénderungen im Personal oder in der Zu-
sammensetzung dieser Gesellschaften verlangen, die der oben erwahnten
Tétigkeit zum Nachteil gereichen konnten.

Die gleichen Grundsétze sollen auf die Tétigkeit und das Persona von besonderen
Organisationen nicht militérischen Charakters angewendet werden, welche bereits
bestehen oder noch geschaffen werden kdnnten, um die Lebensbedingungen der Zi-
vilbevdlkerung durch Aufrechterhaltung der lebenswichtigen &ffentlichen Dienste,
durch Verteilung von Hilfsmitteln und durch Organisierung von Rettungsaktionen
zu sichern.

Art. 64

Die Strafgesetze des besetzten Gebietes bleiben in Kraft, ausser wenn sie durch die
Besetzungsmacht endgultig oder vorlibergehend ausser Kraft gesetzt werden, weil
sie eine Gefahr fur die Sicherheit dieser Macht oder ein Hindernis bei der Anwen-
dung des vorliegenden Abkommens darstellen. Unter Vorbehalt dieser letzteren Er-
wagung und der Notwendigkeit, eine wirksame Justizverwaltung zu gewahrleisten,
sollen die Gerichte des besetzten Gebietes fortfahren, ale durch die erwéhnten Ge-
setze erfassten V ergehen zu behandeln.

Immerhin kann die Besetzungsmacht die Bevolkerung des besetzten Gebietes Be-
stimmungen unterwerfen, die unerlasslich sind zur Erfullung der ihr durch das vor-
liegende Abkommen auferlegten Verpflichtungen, zur Aufrechterhaltung einer or-
dentlichen Verwaltung des Gebietes und zur Gewéhrleistung der Sicherheit sowohl
der Besetzungsmacht als auch der Mitglieder und des Eigentums der Besetzungs-
streitkréfte oder -verwaltung sowie der durch sie benitzten Anlagen und Verbin-
dungslinien.
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Art. 65

Die durch die Besetzungsmacht erlassenen Strafbestimmungen treten erst dann in
Kraft, wenn sie verdffentlicht und der Bevolkerung in ihrer Sprache zur Kenntnis
gebracht worden sind. Sie kdnnen keine riickwirkende Kraft haben.

Art. 66

Die Besetzungsmacht kann die Angeklagten im Falle einer Verletzung der von ihr
kraft Artikel 64 Absatz 2 erlassenen Strafbestimmungen vor ihre nichtpolitischen
und ordnungsmassig gebildeten Militargerichte stellen, unter der Bedingung, dass
diese im besetzten Gebiet tagen. Die Rechtsmittelgerichte sollen vorzugsweise im
besetzten Gebiet tagen.

Art. 67

Die Gerichte diirfen nur jene Gesetzesbestimmungen anwenden, die vor der Bege-
hung der strafbaren Handlung gegolten haben und in Ubereinstimmung mit den all-
gemeinen Rechtsgrundsdtzen stehen, insbesondere mit dem Grundsatz, dass die
Strafe der Schwere des Vergehens angemessen sein soll. Sie haben in Betracht zu
zZiehen, dass der Angeklagte kein Staatsangehdriger der Besetzungsmacht ist.

Art. 68

Begeht eine geschiitzte Person eine strafbare Handlung, die ausschliesslich den
Zweck verfolgt, der Besetzungsmacht zu schaden, die aber keinen Angriff auf das
Leben oder die korperliche Unversehrtheit der Angehérigen der Besetzungsstreit-
kréfte oder -verwaltung darstellt, noch eine ernste Gemeingefahr schafft, noch dem
Eigentum der Besetzungsstreitkréfte oder -verwaltung, noch den durch sie beniitzten
Einrichtungen wesentlichen Schaden zufugt, ist diese Person mit Internierung oder
einfacher Haft zu bestrafen, wobel die Dauer dieser Internierung oder Haft der
Schwere der begangenen strafbaren Handlung zu entsprechen hat. Im weitern ist In-
ternierung oder Haft fir solche strafbaren Handlungen die einzige freiheitsentzie-
hende Massnahme, die gegen geschiitzte Personen getroffen werden kann. Die in
Artikel 66 des vorliegenden Abkommens vorgesehenen Gerichte kénnen nach ihrem
Ermessen die Haft in eine Internierung von gleicher Dauer umwandeln.

Die von der Besetzungsmacht geméss den Artikeln 64 und 65 erlassenen Strafbe-
stimmungen kénnen die Todesstrafe fiir geschiitzte Personen nur dann vorsehen,
wenn diese Personen der Spionage, schwerer Sabotageakte an militérischen Ein-
richtungen der Besetzungsmacht oder vorsétzlicher strafbarer Handlungen schuldig
sind, die den Tod einer oder mehrerer Personen verursacht haben, und wenn die Ge-
setze des besetzten Gebietes, die vor dem Beginn der Besetzung in Kraft standen, fiir
solche Félle die Todesstrafe vorsehen.

Die Todesstrafe kann gegen eine geschiitzte Person nur ausgesprochen werden,
wenn das Gericht ganz besonders auf die Tatsache aufmerksam gemacht wurde, dass
der Angeklagte, da er nicht Angehoriger der Besetzungsmacht ist, durch keinerlei
Treuepflicht ihr gegenliber gebunden ist.
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Keinesfalls kann die Todesstrafe gegen eine geschiitzte Person ausgesprochen wer-
den, die zur Zeit der Begehung der strafbaren Handlung noch nicht achtzehn Jahre
at war.

Art. 69

In alen Falen ist die Dauer der Untersuchungshaft auf die tber eine angeklagte ge-
schiitzte Person verhangte Geféngnisstrafe anzurechnen.

Art. 70

Geschiitzte Personen diirfen von der Besetzungsmacht nicht verhaftet, verfolgt oder
verurteilt werden wegen vor der Besetzung oder wahrend einer voriibergehenden
Unterbrechung derselben begangener Handlungen oder gedusserter Meinungen,
V erstésse gegen die Gesetze und Gebrauche des Krieges vorbehalten.

Angehérige der Besetzungsmacht, die vor Ausbruch des Konflikts im besetzten Ge-
biete Zuflucht gesucht haben, dirfen nicht verhaftet, verfolgt, verurteilt oder aus
dem besetzten Gebiete deportiert werden, es sei denn wegen nach Ausbruch der
Feindseligkeiten begangener strafbarer Handlungen oder vor Ausbruch der Feindse-
ligkeiten begangener gemeinrechtlicher Vergehen, die nach dem Recht des besetzten
Staates die Auslieferung auch in Friedenszeiten gerechtfertigt hétten.

Art. 71

Die zusténdigen Gerichte der Besetzungsmacht kénnen ohne ein vorhergehendes or-
dentliches V erfahren niemanden verurteilen.

Jeder von der Besetzungsmacht gerichtlich verfolgte Beschuldigte soll ohne Verzug
schriftlich, in einer ihm verstandlichen Sprache, von den gegen ihn erhobenen An-
schuldigungen eingehend in Kenntnis gesetzt und sein Fan soll so rasch als méglich
zur Verhandlung gebracht werden. Die Schutzmacht soll von jedem durch die Be-
setzungsmacht gegen geschiitzte Personen eingeleiteten Verfahren in Kenntnis ge-
setzt werden, wenn die Anklage zu einem Todesurteil oder zur Verhéngung einer
Gefangnisstrafe von zwei oder mehr Jahren fiihren kénnte; sie kann sich jederzeit
Uber den Stand des Verfahrens unterrichten. Des weitern hat die Schutzmacht das
Recht, auf Verlangen ale Auskiinfte Uber solche und alle anderen von der Beset-
zungsmacht gegen geschiitzte Personen eingeleiteten Verfahren zu erhalten.

Die Anzeige an die Schutzmacht, wie sie in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehen ist,
soll unverziiglich erfolgen und in jedem Falle die Schutzmacht drei Wochen vor
dem Zeitpunkt der ersten Verhandlung erreichen. Die Verhandlung darf nicht statt-
finden, wenn nicht bei ihrer Eréffnung der Beweis erbracht wird, dass die Bestim-
mungen dieses Artikels restlos eingehalten wurden. Die Anzeige soll insbesondere
folgende Punkte enthalten:

a. Angaben Uber Person des Angeklagten;
b.  Wohnort oder Gewahrsamsort;

c. genaue Bezeichnung des oder der Anklagepunkte (mit Erwahnung der Straf-
bestimmungeh, auf die sie sich stiitzen);
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d. Bezeichnung des Gerichtes, welches den Fall behandeln wird;
€. Ort und Zeitpunkt der ersten Verhandlung.

Art. 72

Jeder Angeklagte hat das Recht, die zu seiner Verteidigung notwendigen Beweis-
mittel geltend zu machen und kann insbesondere Zeugen vorladen lassen. Er hat das
Recht auf Beistand durch einen geeigneten Verteidiger seiner Wahl, der ihn unge-
hindert besuchen kann und dem alle zur VVorbereitung der Verteidigung notwendi-
gen Erleichterungen zu gewahren sind.

Hat der Angeklagte keinen Verteidiger gewahlt, so hat die Schutzmacht ihm einen
zu bestellen. Sollte der Angeklagte sich gegen eine schwere Anklage zu verantwor-
ten haben und einer Schutzmacht entbehren, hat ihm die Besetzungsmacht unter
Vorbehalt seiner Zustimmung einen Verteidiger zu bestellen.

Jeder Angeklagte soll, sofern er nicht freiwillig darauf verzichtet, sowohl wahrend
der Untersuchung als auch bei der Gerichtsverhandlung von einem Dolmetscher
unterstiitzt werden. Er kann den Dolmetscher jederzeit zurlickweisen und seine Er-
setzung verlangen.

Art. 73

Jeder Verurteilte hat das Recht, digjenigen Rechtsmittel zu ergreifen, die durch die
vom Gericht angewendete Gesetzgebung vorgesehen sind. Er soll vollstandig Uber
die ihm zustehenden Rechtsmittel wie auch tber die zu ihrer Einbringung gesetzten
Fristen aufgeklért werden.

Das in diesem Abschnitt vorgesehene Strafverfahren soll, soweit anwendbar, auch
bei Rechtsmitteln angewendet werden. Sehen die durch das Gericht angewendeten
Gesetze keine Moglichkeit fir Einlegung eines Rechtsmittels vor, so hat der Verur-
teilte das Recht, gegen den Schuldspruch und die Verurteilung bei der zusténdigen
Behorde der Besetzungsmacht Rechtsmittel einzulegen.

Art. 74

Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht, den Verhandlungen jedes Gerichts
beizuwohnen, das iber eine geschiitzte Person befindet, sofern nicht die Verhand-
lungen ausnahmsweise im Interesse der Sicherheit der Besetzungsmacht unter Aus-
schluss der Offentlichkeit stattfinden miissen, wovon die Besetzungsmacht die
Schutzmacht zu verstédndigen hat. Ort und Zeitpunkt des Beginns der Verhandlun-
gen sollen der Schutzmacht bekanntgegeben werden.

Alle Verurteilungen zum Tode oder zu einer Freiheitsstrafe von zwei oder mehr Jah-
ren sollen unter Angabe der Griinde so rasch als moglich der Schutzmacht mitgeteilt
werden. Die Bekanntgabe soll Bezug nehmen auf die geméass Artikel 71 erfolgte An-
zeige und im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe den Namen des Ortes
enthalten, wo das Urteil vollzogen wird. Die (ibrigen Urteile sollen in den Gerichts-
akten festgehalten und kdnnen durch Vertreter der Schutzmacht eingesehen werden.
Im Falle einer Verurteilung zum Tode oder zu einer Freiheitsstrafe von zwe oder
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mehr Jahren beginnen die Rechtsmittelfristen erst in dem Augenblick zu laufen, in
dem die Schutzmacht vom Urteil Kenntnis erhalten hat.

Art. 75

In keinem Fall sollen zum Tode V erurteilte des Rechtes beraubt sein, ein Gnadenge-
such einzureichen.

Kein Todesurteil soll vor Ablauf einer Frist von wenigstens sechs Monaten voll-
streckt werden, vom Zeitpunkt an gerechnet, in dem die Schutzmacht die Mitteilung
Uber das endgiltige Urteil, das die Todesstrafe bestétigt, oder Uber die Entschei-
dung, die das Gnadengesuch ablehnt, erhalten hat.

Diese Frist von sechs Monaten kann in bestimmten Einzelfallen gekirzt werden,
wenn infolge ernster und kritischer Umstande die Sicherheit der Besetzungsmacht
oder ihrer bewaffneten Kréfte einer organisierten Bedrohung ausgesetzt ist; die
Schutzmacht soll jedoch von einer solchen Fristverkiirzung stets unterrichtet werden
und sie soll stets die Mdglichkeit haben, innerhalb angemessener Zeit bei den zu-
standigen Besetzungsbehdrden wegen dieser Todesurteile Vorstellungen zu erheben.

Art. 76

Die einer strafbaren Handlung beschuldigten geschiitzten Personen sollen im be-
setzten Gebiet gefangengehalten werden und, falls sie verurteilt werden, dort ihre
Strafe verbiissen. Sie sollen wenn mdglich von den anderen Gefangenen getrennt
werden; die Bedingungen der Erndhrung und Hygiene, denen sie unterworfen sind,
sollen genligen, um sie in einem guten Gesundheitszustand zu erhalten, und sollen
wenigstens den Bedingungen der Strafanstalten des besetzten Landes gleichkom-
men.

Sie sollen die &rztliche Betreuung erhalten, die ihr Gesundheitszustand erfordert.

Sie sollen ebenfalls das Recht haben, den geistlichen Beistand zu empfangen, um
den sie gegebenenfalls ersuchen.

Frauen sollen in gesonderten Raumlichkeiten untergebracht und unter die unmittel-
bare Uberwachung von Frauen gestellt werden.

Gebuhrende Aufmerksamkeit soll der den Minderjahrigen zukommenden besonde-
ren Behandlung geschenkt werden.

Gefangengehdtene geschiitzte Personen haben das Recht, den Besuch von Dele-
gierten der Schutzmacht und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gemass
den Bestimmungen von Artikel 143 zu empfangen.

Ferner sind sie berechtigt, monatlich wenigstens ein Lebensmittel paket zu erhalten.

Art. 77

Die vor Gerichten im besetzten Gebiet angeklagten oder von diesen verurteilten ge-
schiitzten Personen sollen bei Beendigung der Besetzung den Behdrden des befrei-
ten Gebietes mit den sie betreffenden Akten Ubergeben werden.
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Art. 78

Wenn die Besetzungsmacht es aus zwingenden Sicherheitsgriinden als notwendig
erachtet, Sicherheitsmassnahmen in bezug auf geschiitzte Personen zu ergreifen,
kann sie ihnen hochstens einen Zwangsaufenthalt auferlegen oder sieinternieren.

Die Entscheidungen Uber den Zwangsaufenthalt oder die Internierung sollen in ei-
nem ordentlichen Verfahren getroffen werden, das von der Besetzungsmacht ent-
sprechend den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens festzulegen ist. Dieses
Verfahren hat fur die betroffenen Personen das Recht auf Einlegung von Rechts-
mitteln vorzusehen. Uber Rechtsmittel soll so rasch al's moglich entschieden werden.
Werden Entscheidungen aufrechterhalten, sollen sie einer periodischen, wenn mog-
lich halbjahrlichen Uberpriifung durch eine zustandige, von der erwéhnten Macht
eingesetzte Behorde unterzogen werden.

Geschutzte Personen, denen ein Zwangsaufenthalt zugewiesen wird und die infolge-
dessen zum Verlassen ihres Wohnsitzes gezwungen sind, sollen in den vollen Ge-
nuss der Bestimmungen von Artikel 39 des vorliegenden Abkommens gelangen.

Abschnitt 1V
Vorschriften fir die Behandlung von Internierten

Kapitel |
Allgemeine Bestimmungen

Art. 79

Die am Konflikt beteiligten Parteien diirfen geschiitzte Personen nur geméss den Be-
stimmungen der Artikel 41,42,43,68 und 78 internieren.

Art. 80

Die Internierten behalten ihre volle biirgerliche Rechtsfahigkeit und kénnen die dar-
aus erwachsenden Rechte geltend machen, soweit sie mit ihrem Status a's Internierte
vereinbar sind.

Art. 81

Die am Konflikt beteiligten Parteien, die geschiitzte Personen internieren, sind ge-
halten, unentgeltlich fur ihren Unterhalt aufzukommen und ihnen ebenfalls die &rzt-
liche Pflege angedeihen zu lassen, die ihr Gesundheitszustand erfordert.

Von den Zulagen, Entléhnungen und Guthaben der Internierten darf zur Beglei-
chung dieser Kosten keinerlei Abzug gemacht werden.

Der Gewahrsamsstaat soll fir den Unterhalt der von den Internierten abhangigen
Personen aufkommen, wenn diese ohne ausreichende Existenzmittel oder unfahig
sind, ihr Leben selbst zu verdienen.

27



0.518.51 Schutz der Kriegsopfer

Art. 82

Der Gewahrsamsstaat hat die Internierten soweit als méglich nach ihrer Nationalitét,
ihrer Sprache und ihren Gebréuchen gruppiert unterzubringen. Die dem gleichen
Lande angehérenden Internierten dirfen nicht lediglich wegen der Verschiedenheit
ihrer Sprache getrennt werden.

Waéhrend der ganzen Dauer ihrer Internierung sollen die Mitglieder derselben Fami-
lie und namentlich die Eltern und ihre Kinder am gleichen Internierungsort vereinigt
werden, mit Ausnahme der Félle, in denen die Erfordernisse der Arbeit, Gesund-
heitsgriinde oder die Anwendung der in Kapitel 1X dieses Abschnitts vorgesehenen
Bestimmungen eine voriibergehende Trennung notwendig machen. Die Internierten
kénnen verlangen, dass ihre Kinder, die ohne elterliche Uberwachung in Freiheit
gelassen werden, mit ihnen interniert werden.

Wo immer mdglich, sollen die internierten Mitglieder derselben Familie zusammen
in den gleichen Raumen und von den andern Internierten getrennt untergebracht
werden; es sollen ihnen ebenfalls die notwendigen Erleichterungen zur Fihrung ei-
nes Familienlebens gewahrt werden.

Kapite |1
I nternierungsorte

Art. 83

Der Gewahrsamssteat darf die Internierungsorte nicht in Gebieten anlegen, die
Kriegsgefahren besonders ausgesetzt sind.

Der Gewahrsamsstaat soll durch Vermittlung der Schutzméchte den feindlichen
Méchten alle niitzlichen Angaben Uber die geographische Lage der Internierungsorte
zugehen lassen.

Wenn immer die militérischen Erwagungen es erlauben, sollen die Internierungda
ger so mit den Buchstaben IC gekennzeichnet sein, dass sie tagsilber aus der Luft
deutlich erkannt werden kénnen; die betreffenden Méachte kdnnen sich jedoch (ber
ein anderes Mittel der Kennzeichnung einigen. Kein anderer Ort as ein Internie-
rungslager darf auf diese Weise gekennzeichnet sein.

Art. 84

Internierte sollen getrennt von den Kriegsgefangenen und den aus irgendeinem an-
deren Grund der Freiheit beraubten Personen untergebracht und betreut werden.

Art. 85

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle notwendigen und mdglichen Massnahmen
zu ergreifen, damit die geschiitzten Personen von Beginn ihrer Internierung an in
Gebéuden oder Quartieren untergebracht werden, die jegliche Gewéhr in bezug auf
Hygiene und Reinlichkeit sowie wirksamen Schutz vor den Unbilden der Witterung
und den Folgen des Krieges bieten. Auf keinen Fall sollen stdndige Internierungs-
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orte in ungesunden Gegenden oder in Gebieten gelegen sein, deren Klima fir die
Internierten schédlich sein konnte. In allen Féllen, in denen sie vorlibergehend in ei-
ner ungesunden Gegend oder in einem Gebiet interniert werden, dessen Klima ihrer
Gesundheit schédlich ist, sollen die geschiitzten Personen so rasch, als es die Um-
stande erlauben, an einen zutréglicheren Internierungsort verbracht werden.

Die Raume sollen vollkommen vor Feuchtigkeit geschiitzt und, namentlich zwischen
dem Einbruch der Dunkelheit und dem Beginn der Nachtruhe, geniigend geheizt und
beleuchtet sein. Die Schlafraume sollen ausreichend gross und gut geliiftet sein. Die
Internierten sollen Uber passendes Bettzeug und Decken in gentigender Zahl verfi-
gen, wobei dem Klimaund dem Alter, dem Geschlecht und dem Gesundheitszustand
der Internierten Rechnung zu tragen ist.

Den Internierten sollen tags und nachts sanitére Einrichtungen zur Verfiigung ste-
hen, die den Erfordernissen der Hygiene entsprechen und dauernd sauber zu halten
sind. Sie sollen gentigend Wasser und Seife fir ihre tagliche Korperpflege und die
Reinigung ihrer Wasche erhalten; die hieflr nétigen Einrichtungen und Erleichte-
rungen sind ihnen zu gewéhren. Ausserdem sollen sie tiber Duschen und Badeein-
richtungen verfligen. Fir ihre Korperpflege und die Reinigungsarbeiten ist ihnen die
notige Zeit einzurdumen.

Wenn immer es nétig wird, ausnahmsweise und voribergehend internierte Frauen,
die nicht einer Familiengruppe angehéren, am gleichen Internierungsort wie Manner
unterzubringen, missen sie unbedingt Uber getrennte Schlafréume und sanitére Ein-
richtungen verfiigen.

Art. 86

Der Gewahrsamsstaat soll den Internierten jeglicher Konfession die passenden
Ré&ume zur Ausiibung ihres Gottesdienstes zur Verfligung stellen.

Art. 87

Sofern die Internierten nicht Uber hnliche andere Erleichterungen verfiigen, sollen
an alen Internierungsorten Kantinen eingerichtet werden, damit siein der Lage sind,
sich zu Preisen, die keinesfals jene des lokalen Handels Ubersteigen diirfen,
Lebensmittel und Gebrauchsgegensténde, einschliesslich Seife und Tabak, zu be-
schaffen, die dazu beitragen, ihr Wohlbefinden und ihren personlichen Komfort zu
steigern.

Die Uberschiisse der Kantinen sollen einem besonderen Unterstiitzungsfonds gutge-
schrieben werden, welcher in jedem Internierungsort geschaffen und zum Nutzen
der Internierten des betreffenden Internierungsortes verwaltet werden soll. Der in
Artikel 102 vorgesehene Interniertenausschuss hat das Recht, die Verwaltung der
Kantine und dieses Fonds zu Uberpriifen.

Bei der Auflésung eines Internierungsortes ist der Uberschuss des Unterstiitzungs-
fonds auf einen Unterstiitzungsfonds eines anderen Internierungsortes fur Internierte
der gleichen Staatsangehérigkeit oder, wenn ein solcher nicht besteht, auf einen
zentralen Unterstlitzungsfonds zu Ubertragen, der zum Nutzen dler in der Gewalt
des Gewahrsamsstaates verbleibenden Internierten verwaltet wird. Im Falle alge-
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meiner Freilassung sind diese Uberschiisse vom Gewahrsamsstaat aufzubewahren,
falls keine gegenteiligen Abmachungen zwischen den beteiligten Méchten getroffen
worden sind.

Art. 88

In alen Internierungsorten, die Luftangriffen und andern Kriegsgefahren ausgesetzt
sind, sollen geeignete Schutzréume in gentigender Zahl errichtet werden, um den
notwendigen Schutz zu gewahrleisten. Im Falle eines Alarms sollen sich die Inter-
nierten so rasch als moglich dorthin begeben kénnen, mit Ausnahme jener, die am
Schutze ihrer Unterkunftsrédume gegen diese Gefahren teilnehmen. Jede zugunsten
der Bevolkerung ergriffene Schutzmassnahme soll auch ihnen zugute kommen.

In den Internierungsorten sind ausreichende Vorsichtsmassregeln gegen Feuersge-
fahr zu treffen.

Kapitel 111
Ernadhrung und Bekleidung

Art. 89

Die tégliche Lebensmittelration der Internierten soll in Menge, Beschaffenheit und
Abwechslung ausreichend sein, um ihnen einen normalen Gesundheitszustand zu
gewdhrleisten und um Mangelerscheinungen zu verhindern. Den Erndhrungsge-
wohnheiten der Internierten soll ebenfalls Rechnung getragen werden.

Ausserdem soll den Internierten die Moglichkeit zur Zubereitung der zusétzlichen
Lebensmittel gegeben werden, Uber die sie unter Umstanden verfugen.

Trinkwasser soll ihnen in gentigender Menge geliefert werden. Tabakgenuss soll ge-
stattet sein.

Arbeitende Internierte sollen eine der Natur ihrer Arbeit entsprechende Zusatzration
erhalten.

Schwangere Frauen und Waéchnerinnen sowie Kinder unter 15 Jahren sollen eine
ihren physiologischen Bediirfnissen entsprechende Zusatzration erhalten.

Art. 90

Den Internierten sind bei ihrer Festnahme alle Erleichterungen zu gewéhren, um sich
mit Kleidung, Schuhen und Leibwésche auszustatten und sich auch spéterhin nach
Bedirfnis damit einzudecken. Wenn die Internierten keine fir das Klima ausrei-
chenden Kleider besitzen und sich solche auch nicht beschaffen kénnen, soll sie der
Gewahrsamsstaat unentgeltlich ausstatten.

Die den Internierten vom Gewahrsamsstaat gelieferten Kleider und die darauf ange-
brachten dusseren Kennzeichen diirfen weder entehrenden Charakter haben noch zur
Lacherlichkeit Anlass geben.
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Die Arbeiter sollen einen Arbeitsanzug erhalten, einschliesslich geeigneter Schutz-
kleidung, wenn immer die Art ihrer Arbeit dies erfordert.

Kapitel IV
Hygiene und arztliche Betreuung

Art. 91

Jeder Internierungsort soll eine unter der Leitung eines qudiflizierten Arztes
stehende geeignete Krankenabteilung besitzen, wo die Internierten die erforderliche
Pflege und die entsprechende Diét erhaten kénnen. Fir die von ansteckenden oder
Geisteskrankheiten befallenen Kranken sollen Absonderungsrédume bereitgestellt
werden.

Wadchnerinnen und Internierte, die von einer schweren Krankheit befallen sind oder
deren Zustand eine besondere Behandlung, einen chirurgischen Eingriff oder Spital-
pflege nétig macht, missen in jedem fur ihre Behandlung geeigneten Krankenhaus
zugelassen werden. Sie sollen dort keine schlechtere Pflege erhalten als die gesamte
Bevolkerung.

Die Internierten sollen vorzugsweise durch &rztliches Persona ihrer eigenen Staats-
angehorigkeit behandelt werden.

Die Internierten dirfen nicht gehindert werden, sich den &rztlichen Behorden zur
Untersuchung zu stellen. Die &rztlichen Behdrden des Gewahrsamsstaates haben je-
dem behandelten Internierten auf Verlangen eine amtliche Bescheinigung auszuhan-
digen, die die Art seiner Krankheit oder seiner Verletzungen, die Dauer der Be-
handlung und die erhaltene Pflege angibt. Ein Doppel dieser Bescheinigung ist der
in Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle zu Gbermitteln.

Die Behandlung wie auch die Beschaffung aller fir die Aufrechterhatung eines
guten Gesundheitszustandes der Internierten bendtigten Behelfe, namentlich kinst-
licher Zéhne und anderer Prothesen sowie von Brillen, soll fir die Internierten
unentgeltlich erfolgen.

Art. 92

Mindestens einma monatlich sollen die Internierten einer arztlichen Untersuchung
unterworfen werden. Der Zweck ist insbesondere, den allgemeinen Gesundheits-,
Ernéhrungs- und Sauberkeitszustand zu Uberwachen sowie die ansteckenden Krank-
heiten, namentlich Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und Malaria, festzustellen.
Sie soll namentlich auch die Kontrolle des Gewichts jedes Internierten und minde-
stens einmal jahrlich eine Rontgendurchleuchtung umfassen.
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Kapitel V
Religion, kor perliche und geistige Betétigung

Art. 93

Den Internierten soll in der Austibung ihres Glaubens, einschliesslich der Teilnahme
an Gottesdiensten, volle Freiheit gewahrt werden, vorausgesetzt, dass sie die nor-
malen Ordnungsvorschriften der Gewahrsamsbehdrden befolgen.

Den internierten Geistlichen ist es gestattet, ihr Amt unter ihren Glaubensgenossen
uneingeschrankt auszuliben. Zu diesem Zwecke hat der Gewahrsamsstaat darauf zu
achten, dass sie in gerechter Weise auf die verschiedenen Internierungsorte verteilt
werden, in denen sich die gleiche Sprache sprechende und dem gleichen Glauben
angehdrende I nternierte befinden. Sind nicht geniigend Geistliche vorhanden, so soll
er ihnen die notwendigen Erleichterungen, unter anderem die Beniitzung von Trans-
portmitteln, gewdahren, um sich von einem Internierungsort zum andern zu begeben;
sie sollen ermé&chtigt sein, die in Spitdlern befindlichen Internierten zu besuchen.
Die Geistlichen sollen zur Auslibung ihres Amtes volle Freiheit in der Korrespon-
denz mit den religitsen Behdrden des Gewahrsamsstaates und, soweit méglich, mit
den internationalen religitsen Organisationen ihres Glaubens geniessen. Diese Kor-
respondenz soll nicht as Teil desin Artikel 107 erwghnten Kontingentes gelten, je-
doch den Bestimmungen des Artikels 112 unterstellt sein.

Wenn Internierte Uber keinen Beistand von Geistlichen ihres Glaubens verfiigen
oder deren Zahl nicht geniigend ist, kénnen die kirchlichen Ortshehtrden des glei-
chen Glaubens, im Einverstéandnis mit dem Gewahrsamsstaat, einen Geistlichen des
Bekenntnisses der betreffenden Internierten oder, wenn dies vom konfessionellen
Gesichtspunkt aus moglich ist, einen Geistlichen eines dhnlichen Bekenntnisses oder
einen beféhigten Laien bezeichnen. Letzterer soll die Vorteile geniessen, die mit
dem Ubernommenen Amt verbunden sind. Die so ernannten Personen haben ale
vom Gewahrsamsstaat im Interesse der Disziplin und der Sicherheit erlassenen Vor-
schriften zu befolgen.

Art. 94

Der Gewahrsamsstaat soll die geistige, erzieherische, sportliche sowie die der Erho-
lung geltende Betétigung der Internierten férdern, wobei ihnen volle Freiheit zu las-
sen ist, daran teilzunehmen oder nicht. Er soll alle mdglichen Massnahmen ergrei-
fen, um deren Auslibung zu gewahrleisten und den Internierten namentlich passende
Réume zur Verfligung stellen.

Alle moglichen Erleichterungen sollen den Internierten gewéahrt werden, um ihnen
zu gestatten, ihre Studien fortzufiihren oder neue zu beginnen. Der Unterhalt fir die
Kinder und Jugendlichen soll gewéahrleistet sein; sie kdnnen Schulen entweder in-
nerhalb oder ausserhalb des Internierungsortes besuchen.

Den Internierten soll die Moglichkeit geboten werden, sich kérperlichen Ubungen,
dem Sport und Spielen im Freien zu widmen. Zu diesem Zwecke sind in alen Inter-
nierungsorten ausreichende offene Pl&tze zur Verfiigung zu stellen. Kindern und Ju-
gendlichen sollen besondere Spiel plétze vorbehalten sein.
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Art. 95

Der Gewahrsamsstaat darf Internierte nur auf ihren Wunsch hin as Arbeiter be-
schéftigen. Auf jeden Fall sind verboten: die Beschéftigung, welche, wenn sie einer
nicht internierten geschiitzten Person auferlegt wird, eine Verletzung von Artikel 40
oder 51 des vorliegenden Abkommens bedeuten wirde, sowie die Verwendung zu
alen Arbeiten erniedrigender und entehrender Art.

Nach einer Arbeitsperiode von sechs Wochen kénnen die Internierten die Arbeit je-
derzeit unter Beachtung einer achttégigen Kindigungsfrist aufgeben.

Diese Bestimmungen beschrénken nicht das Recht des Gewahrsamsstaates, die in-
ternierten Arzte, Zahnérzte und anderen Mitglieder des Sanitétspersonals zur Aus-
Ubung ihres Berufes zum Wohle ihrer Mitinternierten anzuhalten, oder Internierte zu
Verwaltungs- und Unterhaltsarbeiten fir den Internierungsort heranzuziehen und
diese Personen mit Kuchen- und anderen Haushaltarbeiten zu beauftragen; und
schliesslich sie zu Arbeiten heranzuziehen, die dazu bestimmt sind, die Internierten
gegen Luftangriffe und anderen aus dem Kriege erwachsende Gefahren zu schiitzen.
Kein Internierter darf jedoch zur Ausiibung von Arbeiten genétigt werden, fir die
ihn ein Arzt der Verwaltung korperlich untauglich erklért hat.

Der Gewahrsamsstaat trégt die volle Verantwortung fir alle Arbeitsbedingungen, fur
die arztliche Pflege, fur die Bezahlung der Lohne und fiir die Entschadigung fur Ar-
beitsunfélle und Berufskrankheiten. Die Arbeitsbedingungen wie auch die Entsché-
digung fur Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten sollen der nationalen Gesetzge-
bung und der bestehenden Praxis entsprechen; sie dirfen auf keinen Fall schlechter
sein as jene, die fur eine Arbeit der gleichen Art in derselben Gegend Anwendung
finden. Die Léhne sollen in gerechter Weise durch Vereinbarung zwischen dem Ge-
wahrsamsstaat, den Internierten und gegebenenfalls den andern Arbeitgebern als
dem Gewahrsamsstaat festgesetzt werden, wobei der Verpflichtung des Gewahr-
samsstaates Rechnung zu tragen ist, unentgeltlich fiir den Unterhalt des Internierten
zu sorgen und ihm gleichfalls die &rztliche Pflege, die sein Gesundheitszustand er-
fordert, angedeihen zu lassen. Die dauernd zu Arbeiten, wie sie in Absatz 3 um-
schrieben sind, herangezogenen Internierten sollen vom Gewahrsamsstaat eine ge-
rechte Entlohnung erhaten; die Arbeitsbedingungen und die Entschadigungen fur
Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten sollen nicht schlechter sein as jene, die fir
eine Arbeit der gleichen Art in derselben Gegend Anwendung finden.

Art. 96

Jede Arbeitsgruppe soll einem Internierungsort unterstellt sein. Die zustandigen Be-
horden des Gewahrsamsstaates und der Kommandant dieses Internierungsortes sind
dafurr verantwortlich, dass die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens in den
Arbeitsgruppen beachtet werden. Der Kommandant hat ein stets nachgefiihrtes Ver-
zeichnis der ihm unterstehenden Arbeitsgruppen zu fihren und es den Delegierten
der Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder anderer hu-
manitérer Organisationen, welche die Internierungsorte besuchen, vorzuweisen.
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Kapitel VI
Per sdnliches Eigentum und Geldmittel

Art. 97

Die Internierten sollen ihre persdnlichen Gebrauchsgegenstdnde und Effekten be-
halten kénnen. Geldbetrége, Schecks, Wertpapiere usw. wie auch die Wertgegen-
sténde, die sie besitzen, kdnnen ihnen nur gemass dem feststehenden Verfahren ab-
genommen werden. Es soll ihnen hiefirr eine detaillierte Empfangsbestétigung aus-
gestellt werden.

Die Geldbetrége sollen dem Konto jedes Internierten, wie es in Artikel 98 vorgese-
hen ist, gutgeschrieben werden; sie diirfen nicht in eine andere Wahrung umgewech-
selt werden, ausser wenn die Gesetzgebung des Gebietes, in dem der Eigentimer
interniert ist, dies verlangt oder der Internierte seine Zustimmung gibt.

Gegenstande, die vor allem personlichen oder gefiihlsmassigen Wert besitzen, diir-
fen ihnen nicht abgenommen werden.

Eine internierte Frau darf nur von einer Frau durchsucht werden.

Bei ihrer Freilassung oder ihrer Heimschaffung sollen die Internierten das Guthaben
ihres geméss Artikel 98 geflihrten Kontos in Geld sowie alle Gegenstéande, Geldbe-
trége, Schecks, Wertpapiere usw., die ihnen wahrend ihrer Internierung abgenom-
men wurden, zurlickerhalten, mit Ausnahme jener Gegenstande oder Werte, die der
Gewahrsamsstaat auf Grund seiner in Kraft stehenden Gesetzgebung zurtickbehélt.
Wenn das Eigentum eines Internierten auf Grund dieser Gesetzgebung zuriickbe-
halten wird, soll der Betreffende eine detaillierte Bescheinigung erhalten.

Die im Besitze der Internierten befindlichen Familienurkunden und |dentitétsaus-
weise durfen ihnen nur gegen Empfangsbestétigung abgenommen werden. Zu kei-
nem Zeitpunkt dirfen die Internierten ohne ldentitétsausweis belassen werden.
Wenn sie keinen solchen besitzen, sollen sie besondere Ausweise erhalten, die von
den Gewahrsamsbehorden auszustellen sind und ihnen bis zum Ende der Internie-
rung die |dentitatsauswei se ersetzen.

Die Internierten sollen eine gewisse Summe Geld in bar oder in Form von Gutschei-
nen auf sich tragen dirfen, um Eink&ufe besorgen zu kdnnen.

Art. 98

Allen Internierten sollen regelméssig Betrége ausbezahlt werden, damit sie Lebens-
mittel und Artikel wie Tabakwaren, Toilettenartikel usw. kaufen konnen. Diese Aus-
zahlungen kénnen in Form von Krediten oder Einkaufsgutscheinen erfolgen.

Uberdies kénnen die Internierten Unterstiitzungen der Macht, der sie angehdren, der
Schutzméchte, der Organisationen, die ihnen gegebenenfalls Hilfe gewahren, oder
ihrer Familien wie auch, entsprechend der Gesetzgebung des Gewahrsamsstaates,
die Einkinfte aus ihrem Eigentum entgegennehmen. Die Héhe der vom Heimatstaat
ausgerichteten Unterstiitzungen soll fir jede Interniertenkategorie (Schwache, Kran-
ke, schwangere Frauen usw.) die gleiche sein. Fir die Festsetzung dieser Beitrage
durch den Heimatstaat und die Verteilung durch den Gewahrsamsstaat diirfen nicht
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die in Artikel 27 des vorliegenden Abkommens verbotenen Benachteiligungen die
Grundlage bilden.

Fir jeden Internierten hat der Gewahrsamsstaat ein ordentliches Konto zu unterhal-
ten, welchem die in diesem Artikel erwahnten Betrage, die vom Internierten ver-
dienten Loéhne sowie die ihm gegebenenfalls zugehenden Geldsendungen gutge-
schrieben werden. Auch die ihm abgenommenen Betrage, die auf Grund der in dem
Gebiete, indem er sich befindet, in Kraft stehenden Gesetzgebung verfligbar sein
konnen, sollen seinem Konto gutgeschrieben werden. Dem Internierten soll jede
Erleichterung gewéhrt werden, die mit der im betreffenden Gebiet in Kraft stehen-
den Gesetzgebung vereinbar ist, um seiner Familie und den von ihm wirtschaftlich
abhéangigen Personen Unterstiitzungsgelder zuzusenden. Er soll von diesem Konto
die fur seine personlichen Ausgaben notwendigen Betrége innerhalb der vom Ge-
wahrsamsstaat festgelegten Grenzen abheben koénnen. Ferner sollen ihm jederzeit
angemessene Erleichterungen gewahrt werden, um in sein Konto Einsicht zu neh-
men oder Ausziige davon zu erhaten. Dieses Konto ist der Schutzmacht auf Ersu-
chen mitzuteilen und folgt dem Internierten im Falle seiner Versetzung.

Kapitel VII
Verwaltung und Disziplin

Art. 99

Jeder Internierungsort soll der Befehlsgewalt eines verantwortlichen Offiziers oder
Beamten unterstellt werden, der aus den reguldren Militarstreitkraften oder der re-
gul&ren Zivilverwaltung des Gewahrsamsstaates ausgewahit wird. Der den Internie-
rungsort befehligende Offizier oder Beamte soll den Text des vorliegenden Abkom-
mens in der offiziellen oder einer der offiziellen Sprachen seines Landes besitzen
und fiir dessen Anwendung verantwortlich sein. Das Uberwachungspersonal soll
Uber die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens sowie Uber die zu seiner An-
wendung erlassenen V orschriften unterrichtet werden.

Der Text des vorliegenden Abkommens sowie die Texte der geméass dem vorliegen-
den Abkommen getroffenen besondern Abmachungen sollen innerhalb des Internie-
rungsortes in einer Sprache, welche die Internierten verstehen, angeschlagen werden
oder aber sich im Besitze des I nterni ertenausschusses befinden.

Vorschriften, Befehle, Ankiindigungen und Bekanntmachungen jeder Art sollen den
Internierten mitgeteilt und innerhalb der Internierungsorte in einer Sprache, die sie
verstehen, angeschlagen werden.

Alle an einzelne Internierte gerichteten Befehle und Anordnungen sind gleichfallsin
einer ihnen verstandlichen Sprache zu erteilen.

Art. 100

Die Disziplinarordnung in den Internierungsorten muss mit den Grundsdtzen der
Menschlichkeit vereinbar sein und darf auf keinen Fall Vorschriften enthalten, die
den Internierten ihrer Gesundheit abtragliche kérperliche Ermiidung oder Schikanen
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physischer oder moralischer Art auferlegen. Die Tatowierung oder Anbringung von
Identifikationsmerkmalen oder -kennzeichen auf dem Korper ist verboten. Insbeson-
dere sind verboten andauerndes Stehenlassen oder verlangerte Appelle, korperliche
Straftbungen, militarischer Drill und militérische Ubungen sowie Nahrungsein-
schrankungen.

Art. 101

Die Internierten haben das Recht, den Behérden, in deren Gewalt sie sich befinden,
ihre Anliegen betreffend das Regime, dem sie unterstellt sind, vorzubringen.

Sie haben ferner das unbeschrénkte Recht, sich entweder durch Vermittlung des In-
terniertenausschusses oder, wenn sie es fir notwendig erachten, direkt an die Ver-
treter der Schutzmacht zu wenden, um ihnen die Punkte zur Kenntnis zu bringen,
Uber welche sie Beschwerden hinsichtlich der Internierungsbedingungen vorzubrin-
gen haben.

Diese Anliegen und Beschwerden sollen unverdndert und mit aller Beschleunigung
weitergeleitet werden. Selbst wenn sie sich as unbegriindet erweisen, dirfen sie
nicht Anlass zu irgendeiner Bestrafung geben.

Die Interniertenausschiisse kdnnen den Vertretern der Schutzmacht regelméssige
Berichte Uiber die Lage in den Internierungsorten und tber die Bedirfnisse der Inter-
nierten zustellen.

Art. 102

An jedem Internierungsort sollen die Internierten alle sechs Monate und in geheimer
Wahl die Mitglieder eines Ausschusses frei wahlen kénnen, der beauftragt ist, sie
bei den Behdrden des Gewahrsamsstaates, bei den Schutzméchten, beim Internatio-
nalen Komitee vom Roten Kreuz und bei jeder andern Organisation, die ihnen hilft,
zu vertreten. Die Mitglieder dieses Ausschusses sind wieder wéhlbar.

Die gewdhiten Internierten sollen ihre Funktionen Ubernehmen, sobald ihre Wahl
die Zustimmung der Gewahrsamsbehérden erhalten hat. Die Griinde fiir eine etwaige
Weigerung oder Absetzung sollen den betreffenden Schutzméchten mitgeteilt
werden.

Art. 103

Die Interniertenausschiisse sollen zum kérperlichen, moralischen und geistigen
Wohlergehen der Internierten beitragen.

Namentlich wenn die Internierten beschliessen sollten, unter sich ein gegenseitiges
Unterstiitzungssystem zu organisieren, soll diese Organisation zur Zusténdigkeit der
Ausschuisse gehdren, ungeachtet der besonderen Aufgaben, die ihnen durch andere
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens auferlegt sind.

36



Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 0.518.51

Art. 104

Die Mitglieder der Interniertenausschiisse sollen nicht zu einer andern Arbeit ge-
zwungen werden, wenn dies die Erfullung ihrer Funktionen erschweren konnte.

Die Ausschussmitglieder kdnnen unter den Internierten die von ihnen bendtigten
Hilfskréfte bezeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, vor alem eine gewisse fur
die Erfullung ihrer Aufgaben (Besuche der Arbeitsgruppen, Inempfangnahme von
Versorgungsgiitern usw.) notwendige Freizligigkeit, sollen ihnen gewahrt werden.

Fir ihre postalische und tel egrafische Korrespondenz mit den Gewahrsamsbehdrden,
den Schutzméchten, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und ihren De-
legierten sowie mit den Hilfsorganisationen fir Internierte soll den Ausschussmit-
gliedern gleicherweise jegliche Erleichterung gewéhrt werden. Die gleichen Er-
leichterungen sollen Ausschussmitglieder in Arbeitsgruppen fir ihre Korrespondenz
mit ihrem Ausschuss am Hauptinterniertenort geniessen. Diese Korrespondenzen
sollen weder beschrankt noch as Teil des in Artikel 107 erwahnten Kontingentes
betrachtet werden.

Kein Ausschussmitglied darf versetzt werden, ohne dass ihm die verninftigerweise
notwendige Zeit eingerdumt wurde, um seinen Nachfolger mit den laufenden Ge-
schéften vertraut zu machen.

Kapitel VII1
Beziehungen zur Aussenwelt

Art. 105

Unmittelbar nach der Internierung von geschiitzten Personen sollen die Gewahr-
samsstaaten diesen Personen selbst, der Macht, der sie angehdren, und ihrer Schutz-
macht die zur Ausfihrung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels vorge-
sehenen Massnahmen zur Kenntnis bringen; in gleicher Weise sollen sie von jeder
Anderung dieser Massnahmen Mitteilung machen.

Art. 106

Unmittelbar nach seiner Internierung oder spétestens eine Woche nach seiner An-
kunft am Internierungsort und ebenso in Féllen von Krankheit oder Uberfilhrung an
einen andern Internierungsort oder in ein Spital soll jedem Internierten die Gelegen-
heit eingerdumt werden, direkt an seine Familie und an die in Artikel 140 vorgese-
hene Zentralstelle eine Internierungskarte zu senden, die moglichst dem diesem Ab-
kommen beigefligten Muster entspricht und die Empfénger von seiner Internierung,
seiner Adresse und seinem Gesundheitszustand in Kenntnis setzt. Die Beférderung
dieser Karten soll so rasch als moglich erfolgen und darf in keiner Weise verzdgert
werden.
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Art. 107

Die Internierten sind ermé&chtigt, Briefe und Karten abzuschicken und zu empfan-
gen. Falls der Gewahrsamsstaat es fir notwendig erachtet, die Zahl der von jedem
Internierten abgesandten Briefe und Karten zu beschrénken, darf diese Anzahl nicht
geringer sein als monatlich zwei Briefe und vier Karten, die soweit als mdglich den
dem vorliegenden Abkommen beigefligten Mustern entsprechen sollen. Wenn die an
Internierte gerichtete Korrespondenz beschrénkt werden muss, darf eine solche Be-
schrankung nur vom Heimatstaat, allenfalls auf Verlangen des Gewahrsamsstaates,
angeordnet werden. Diese Briefe und Karten sind in angemessener Frist zu befor-
dern und dirfen aus disziplinarischen Griinden weder auf- noch zurlickgehalten
werden.

Den Internierten, die seit langerer Zeit ohne Nachrichten von ihrer Familie sind oder
denen es nicht moglich ist, von ihr solche zu erhalten oder ihr auf normalem Wege
zugehen zu lassen, sowie jenen, die durch betréchtliche Entfernungen von den lhren
getrennt sind, soll gestattet werden, gegen Entrichtung der Telegrammgebihren in
dem Geld, Uber das sie verfligen, Telegramme zu senden. Auch in Fallen anerkann-
ter Dringlichkeit steht ihnen diese V erglinstigung zu.

In der Regel soll der Briefwechsel der Internierten in ihrer Muttersprache gefiihrt
werden. Die am Konflikt beteiligten Parteien konnen indessen Korrespondenzen
auch in andern Sprachen zulassen.

Art. 108

Die Internierten sind berechtigt, durch die Post oder auf jede andere Weise Einze-
lund Sammelsendungen zu empfangen, die namentlich Lebensmittel, Medikamente
sowie Bicher und Gegensténde enthalten, die zur Befriedigung ihrer religidsen und
Studienbedirfnisse und der Freizeitbeschéftigung dienen. Diese Sendungen kénnen
den Gewahrsamsstaat in keiner Weise von den Verpflichtungen befreien, die ihm
das vorliegende Abkommen Ubertrégt.

Sollten militérische Griinde eine Begrenzung der Anzahl dieser Sendungen erfor-
dern, sind die Schutzmacht, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder jede
andere, den Internierten Hilfe bringende Organisation, die mit der Weiterleitung die-
ser Sendungen beauftragt sind, gebiihrend davon zu versténdigen.

Wenn nétig sollen die Modalitéten der Beférderung von Einzel- oder Sammelsen-
dungen Gegenstand von besondern Abmachungen zwischen den betreffenden
Maéchten sein, wodurch jedoch der Empfang solcher Hilfssendungen durch die In-
ternierten auf keinen Fall verzogert werden darf. Lebensmittel- und Kleidersendun-
gen sollen keine Buicher enthalten. Arztliche Hilfslieferungen sollen in der Regel in
Sammel paketen versandt werden.

Art. 109

Bei Fehlen besonderer Abmachungen zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien
Uiber das beim Empfang und bei der Verteilung von Kollektivhilfssendungen zu be-
folgende Vorgehen soll das dem vorliegenden Abkommen beigefigte Reglement
betreffend kollektive Sendungen angewendet werden.
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Die oben erwdhnten besondern Abmachungen diirfen auf keinen Fall das Recht der
Interniertenausschiisse beschrénken, die fir die Internierten bestimmten kollektiven
Hilfssendungen in Empfang zu nehmen, sie zu verteilen und dartiber im Interesse
der Empfénger zu verfligen.

Ebensowenig dirfen diese Abmachungen das Recht der Vertreter der Schutzmacht,
des Internationalen Komitees von Roten Kreuz und jeder andern mit der Weiterlei-
tung dieser kollektiven Sendungen beauftragten Hilfsorganisation fir Internierte be-
schranken, ihre Verteilung an die Empfénger zu Gberwachen.

Art. 110

Alle fur die Internierten bestimmten Hilfssendungen sind von sémtlichen Einfuhr-,
Zoll- und andern Gebuhren befreit.

Alle Sendungen, einschliesslich der Hilfspostpakete und Geldsendungen aus andern
Landern, die an die Internierten gerichtet oder von ihnen auf dem Postweg entweder
direkt oder durch Vermittlung der in Artikel 136 vorgesehenen Auskunftsbiiros oder
der in Artikel 140 vorgesehenen zentralen Auskunftsstelle abgeschickt werden, sol-
len sowohl im Ursprungs- und Bestimmungs- als auch im Durchgangsland von alen
Postgebiihren befreit sein. Zu diesem Zwecke sollen insbesondere die im Weltpost-
vertrag von 194711 und in den Vereinbarungen des Weltpostvereins zugunsten der in
Lagern oder Zivilgefangnissen zurlickgehaltenen Zivilpersonen feindlicher Staatsan-
gehorigkeit vorgesehenen Befreiungen auf die anderen geschiitzten Personen ausge-
dehnt werden, die nach den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens interniert
wurden. Die Lander, die an diesen Vereinbarungen nicht teilnehmen, sind gehalten,
die vorgesehenen Gebiihrenbefreiungen unter den gleichen Bedingungen zu gewah-
ren.

Die Transportkosten der fur die Internierten bestimmten Hilfssendungen, die wegen
ihres Gewichtes oder aus irgendeinem andern Grunde nicht auf dem Postweg befor-
dert werden konnen, falen in allen im Herrschaftsbereich des Gewahrsamsstaates
liegenden Gebieten zu dessen Lasten. Die andern am Abkommen beteiligten Mé&chte
haben fir die Transportkosten auf ihren Gebieten aufzukommen.

Die aus dem Transport dieser Sendungen erwachsenden Kosten, die nach den Be-
stimmungen der vorhergehenden Absétze nicht gedeckt sind, fallen zu Lasten des
Absenders.

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich bemihen, die Gebuhren fur die von den In-
ternierten aufgegebenen oder ihnen zugestellten Telegramme im Rahmen des Mogli-
chen zu erméssigen.

Art. 111

Sollten militérische Operationen die betreffenden Mé&chte verhindern, die ihnen zu-
fallenden Verpflichtungen fir den Transport der in den Artikeln 106, 107, 108 und
113 vorgesehenen Sendungen zu erfullen, kdnnen die betreffenden Schutzméchte,

11 [AS1948599. AS 1953 235]. Heute: im Weltpostvertrag von 1994 (SR 0.783.52) und in
den Abk. des Weltpostvereins (SR 0.783.522/.525).
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das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder jede andere von den am Konflikt
beteiligten Parteien anerkannte Organisation es Ubernehmen, den Transport dieser
Sendungen mit passenden Mitteln (Eisenbahnen, Lastwagen, Schiffen oder Flugzeu-
gen usw.) zu gewéhrleisten. Zu diesem Zwecke sollen sich die Hohen Vertragspar-
teien bemiihen, ihnen diese Transportmittel zu verschaffen und sie zum Verkehr zu-
zulassen, insbesondere durch Ausstellung der notwendigen Geleitbriefe.

Diese Transportmittel kdnnen ebenfalls verwendet werden zur Beforderung von:

a.  Briefschaften, Listen und Berichten, die zwischen der im Artikel 140 vorge-
sehenen zentralen Auskunftsstelle und den in Artikel 136 vorgesehenen na
tionalen BUros ausgetauscht werden;

b. Briefschaften und die Internierten betreffenden Berichten, die von den
Schutzméchten, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und jeder
andern den Internierten Hilfe bringenden Organisation entweder mit ihren
eigenen Delegierten oder mit den am Konflikt beteiligten Parteien ausge-
tauscht werden.

Diese Bestimmungen beschrénken keinesfalls das Recht jeder am Konflikt beteilig-
ten Partel, wenn sie es vorzieht, andere Transporte zu organisieren und Geleitbriefe
zu vereinbarten Bedingungen abzugeben.

Die aus der Verwendung dieser Transportmittel erwachsenden Kosten sollen pro-
portional der Wichtigkeit der Sendungen von den am Konflikt beteiligten Parteien,
deren Angehdrigen diese Dienste zugute kommen, getragen werden.

Art. 112

Die Zensur der an die Internierten gerichteten und von ihnen abgeschickten Brief-
schaften soll so rasch a's méglich vorgenommen werden.

Die Durchsicht der fir die Internierten bestimmten Sendungen darf nicht unter Be-
dingungen erfolgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel dem Verderb ausset-
zen, und muss in Gegenwart des Empfangers oder eines von ihm beauftragten Ka-
meraden vorgenommen werden. Die Abgabe der Einzel- oder Sammel sendungen an
die Internierten darf nicht unter dem Vorwand von Zensurschwierigkeiten verzogert
werden.

Ein aus militérischen oder politischen Griinden von einer am Konflikt beteiligten
Partel erlassenes Korrespondenzverbot darf nur voriibergehender Natur sein und soll
so kurz als mdglich befristet sein.

Art. 113

Die Gewahrsamsstaaten sollen jede angemessene Erleichterung gewdhren fir die
Weiterleitung — sei es durch Vermittlung der Schutzmacht oder der in Artikel 140
vorgesehenen Zentralstelle oder durch andere erforderliche Mittel — von Testamen-
ten, Vollmachten oder allen andern fir die Internierten bestimmten oder von ihnen
ausgehenden Dokumenten.
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In alen Féllen sollen die Gewahrsamsméachte den Internierten die Erstellung und die
Beglaubigung dieser Dokumente in der vorgeschriebenen gesetzlichen Form er-
leichtern; sie sollen ihnen namentlich die Befragung eines Rechtsanwalts gestatten.

Art. 114

Der Gewahrsamsstaat soll den Internierten ale Erleichterungen fir die Verwaltung
ihres Eigentums gewahren, die mit den Internierungsbedingungen und der in Kraft
befindlichen Gesetzgebung zu vereinbaren sind. Er kann ihnen zu diesem Zwecke
gestatten, in dringenden Félen und wenn es die Umsténde erlauben, den Internie-
rungsort zu verlassen.

Art. 115

In alen Falen, in denen ein Internierter Partei in einem Verfahren vor irgendeinem
Gericht ist, soll der Gewahrsamsstaat auf Ersuchen des Betreffenden das Gericht von
seiner Internierung in Kenntnis setzen und innerhalb der gesetzlichen Grenzen dar-
Uber wachen, dass alle notwendigen Massnahmen ergriffen werden, damit er seiner
Internierung wegen keinerlei Nachteile in bezug auf die Vorbereitung und die
Durchfiihrung seines Verfahrens oder die Vollziehung eines vom Gericht geféllten
Urteils erleidet.

Art. 116

Jeder Internierte ist erméchtigt, in regelméssigen Absténden und so oft als moglich
Besuche, vor alem seiner néchsten Angehdrigen, zu empfangen.

In dringlichen Féllen, besonders im Falle des Todes oder schwerer Krankheit eines
Verwandten, soll dem Internierten soweit moglich gestattet werden, sich zu seiner
Familie zu begeben.

Kapitel IX
Straf- und Disziplinar massnahmen

Art. 117

Unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Kapitels gilt fur Internierte, die wahrend
der Internierung eine strafbare Handlung begehen, die in dem Gebiet, in dem sie
sich befinden, in Kraft stehende Gesetzgebung weiter.

Erklaren Gesetze, Vorschriften oder allgemeine Befehle von Internierten begangene
Handlungen as strafbar, wenn die gleichen Handlungen nicht strafbar sind, sofern
sie durch nicht internierte Personen begangen werden, diirfen diese Handlungen le-
diglich eine disziplinarische Bestrafung nach sich ziehen.

Ein Internierter darf nicht mehr als einmal wegen derselben Handlung oder auf
Grund desselben Anklagepunktes bestraft werden.
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Art. 118

Bel der Strafzumessung sollen die Gerichte oder Behdrden soweit als moglich die
Tatsache in Berlicksichtigung ziehen, dass der Angeklagte kein Angehoriger der
Gewahrsamsmacht ist. Es steht ihnen frel, das Strafmass, das fir die dem Internier-
ten vorgeworfene strafbare Handlung vorgesehen ist, zu verringern; sie sind daher
nicht an die vorgeschriebene Mindeststrafe gebunden.

Jedes Einsperren in Raume ohne Tageslicht und ganz algemein ale Arten von
Grausamkeiten sind verboten.

Internierte, die eine disziplinarische oder gerichtliche Strafe verblisst haben, sollen
nicht anders als die Ubrigen Internierten behandelt werden.

Die Dauer der von einem Internierten erlittenen Untersuchungshaft ist auf jede Frei-
heitsstrafe anzurechnen, zu der er allenfalls disziplinarisch oder gerichtlich verurteilt
wird.

Die Interniertenausschiisse sollen von alen gerichtlichen Verfahren, die gegen In-

ternierte, die sie vertreten, eingeleitet werden, und von deren Ergebnis in Kenntnis
gesetzt werden.

Art. 119
Den Internierten kdnnen folgende Disziplinarstrafen auferlegt werden:

1. Busse bhis zu 50 Prozent des in Artikel 95 vorgesehenen Lohnes, fir die
Dauer von hochstens 30 Tagen;

2. Entzug von Vorteilen, welche Uber die im vorliegenden Abkommen vorge-
sehene Behandlung hinausgehend gewahrt wurden;

3.  befohlener Arbeitsdienst von hdchstens zwei Stunden taglich, der fiir den
Unterhalt des Internierungsortes gel eistet wird;

4.  Arrest.

Keinesfalls dirfen Disziplinarstrafen unmenschlich, brutal oder fir die Gesundheit
der Internierten geféhrlich sein; Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand des In-
ternierten sind zu berticksichtigen.

Die Dauer einer einzigen Strafe darf niemals das Hochstmass von 30 aufeinander-
folgenden Tagen Ubersteigen, auch dann nicht, wenn ein Internierter im Zeitpunkt
der Entscheidung tiber seinen Fall sich wegen verschiedener Disziplinarvergehen zu
verantworten hétte, gleichgiitig, ob diese Handlungen miteinander in Zusammen-
hang stehen oder nicht.

Art. 120

Die Internierten, die nach einer Flucht oder bei einem Fluchtversuch wieder ergrif-
fen werden, dirfen wegen dieser Handlung, selbst im Wiederholungsfalle, lediglich
disziplinarisch bestraft werden.

In Abweichung von Artikel 118 Absatz 3 kdnnen Internierte, die wegen Flucht oder
Fluchtversuches bestraft wurden, einer besonderen Aufsicht unterstellt werden, je-
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doch nur unter der Bedingung, dass diese Uberwachung ihren Gesundheitszustand
nicht beeintréchtigt, an einem Internierungsort durchgefiihrt wird und keinen Entzug
irgendeiner der ihnen durch das vorliegende Abkommen gewahrten Verguinstigun-
gen zur Folge hat.

Internierte, die an einer Flucht oder an einem Fluchtversuch mitgewirkt haben, dir-
fen deswegen nur disziplinarisch bestraft werden.

Art. 121

Flucht oder Fluchtversuch soll, selbst im Wiederholungsfall, nicht al's erschwerender
Umstand betrachtet werden, wenn der Internierte wegen eines wahrend seiner Flucht
begangenen Vergehens vor Gericht gestellt wird.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen dafiir sorgen, dass die zustdndigen Be-
horden bei der Prifung der Frage, ob eine von einem Internierten begangene straf-
bare Handlung disziplinarisch oder gerichtlich zu bestrafen ist, Nachsicht tben, be-
sonders in bezug auf die Handlungen, die mit einer Flucht oder einem Fluchtversuch
im Zusammenhang stehen.

Art. 122

Handlungen, die einen Verstoss gegen die Disziplin darstellen, sind unverziiglich zu
untersuchen. Dies gilt besonders fur die Flucht oder den Fluchtversuch. Wiederer-
griffene Internierte sollen so rasch als moglich den zustandigen Behodrden (ibergeben
werden.

Fur alle Internierten soll die Untersuchungshaft in Disziplinarféllen auf das absolute
Mindestmass beschrankt werden und vierzehn Tage nicht Uberschreiten; in alen
Féllen soll ihre Dauer auf eine alenfalls verhéngte Freiheitsstrafe angerechnet wer-
den.

Die Bestimmungen der Artikel 124 und 125 sollen auf Internierte angewendet wer-
den, die sich wegen eines Disziplinarvergehens in Untersuchungshaft befinden.

Art. 123

Unter Vorbehalt der Zustandigkeit der Gerichte und héheren Behdrden kénnen Dis-
ziplinarstrafen nur vom Kommandanten des Internierungsortes oder von einem ver-
antwortlichen Offizier oder Beamten, dem er seine Disziplinarstrafgewalt Uibertragen
hat, verhangt werden.

Bevor eine Disziplinarstrafe verhangt wird, soll der angeklagte Internierte genau
Uber die Tatsachen ins Bild gesetzt werden, die ihm vorgeworfen werden. Es soll
ihm gestattet werden, sein Verhalten zu rechtfertigen, sich zu verteidigen, Zeugen
einvernehmen zu lassen und, falls notwendig, die Hilfe eines beféhigten Dolmet-
schers zu beanspruchen. Die Entscheidung soll in Gegenwart des Angeklagten und
eines Mitgliedes des | nterni ertenausschusses ausgesprochen werden.

Zwischen der Disziplinarentscheidung und ihrem Vollzug darf nicht mehr as ein
Monat verstreichen.
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Wird Uber einen Internierten eine weitere Disziplinarstrafe verhangt, so soll zwi-
schen dem Vollzug jeder der Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen,
sobald die Dauer der einen zehn Tage oder mehr betragt.

Der Kommandant des Interniertenortes hat ein Disziplinarstrafregister zu fihren, das
von den Vertretern der Schutzmacht eingesehen werden kann.

Art. 124

Auf keinen Fall dirfen Internierte in Strafanstalten (Kerker, Zuchthduser, Geféang-
nisse) Ubergefiihrt werden, um dort Disziplinarstrafen zu verbiissen.

Alle Raume, in welchen Disziplinarstrafen zu verbiissen sind, sollen den sanitéren
Anforderungen gentigen und namentlich mit einer geniigenden Lagerstatt ausgestat-
tet sein; den bestraften Internierten soll erméglicht werden, sich sauber zu halten.

Internierte Frauen, die eine Disziplinarstrafe verblissen, sollen in von den Man-
nerabteilungen getrennten R&umen festgehalten und unter die unmittelbare Uberwar
chung von Frauen gestellt werden.

Art. 125

Disziplinarisch bestrafte Internierte sollen sich taglich wahrend mindestens zwei
Stunden in der frischen Luft bewegen und aufhalten kdnnen.

Sie sollen die Erlaubnis haben, sich auf Verlangen bei der taglichen Arztvisite zu
melden; sie sollen die Pflege erhalten, die ihr Gesundheitszustand erfordert, und ge-
gebenenfalls in die Krankenabteilung des Internierungsortes oder in ein Spital ver-
bracht werden.

Sie sollen die Erlaubnis haben, zu lesen und zu schreiben, Briefe abzusenden und zu
erhalten. Pakete und Geldsendungen dagegen kdnnen ihnen bis nach Verblissung
der Strafe vorenthalten werden; in der Zwischenzeit sollen sie dem Interniertenaus-
schuss anvertraut werden, der die in den Paketen befindlichen verderblichen Le-
bensmittel der Krankenabteilung Ubergibt.

Kein disziplinarisch bestrafter Internierter darf der Vorteile der Bestimmungen der
Artikel 107 und 143 beraubt werden.

Art. 126

Die Artikel 71-76 sollen einschliesslich in analoger Weise auf Verfahren Anwen-
dung finden, welche gegen Internierte durchgefiihrt werden, die sich auf dem Staats-
gebiete des Gewahrsamsstaates befinden.
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Kapitel X
Uberfuhrung von Internierten

Art. 127

Die Uberfuihrung von Internierten soll immer mit Menschlichkeit durchgefiihrt wer-
den. Im allgemeinen soll sie mit der Eisenbahn oder andern Transportmitteln und
mindestens unter den gleichen Bedingungen erfolgen wie die Verlegung der Trup-
pen der Gewahrsamsmacht. Mussen Uberfilhrungen ausnahmsweise zu Fuss durch-
gefuhrt werden, kdnnen sie erst stattfinden, wenn der Gesundheitszustand der Inter-
nierten es erlaubt; auf keinen Fall dirfen sie ihnen tberméassige Anstrengungen auf-
erlegen.

Der Gewahrsamsstaat soll die Internierten wahrend der Uberfilhrung mit Trinkwas-
ser und Nahrung in genligender Menge, Giite und Abwechslung zur Erhaltung eines
guten Gesundheitszustandes sowie mit Bekleidung, angemessenem Obdach und der
notwendigen arztlichen Pflege versehen. Er soll dle niitzlichen Vorsichtsmassnah-
men treffen, um die Sicherheit der Internierten wahrend der Uberfiihrung zu ge-
wahrleisten, und vor der Abreise eine vollsténdige Liste der Ubergefiihrten Inter-
nierten aufstellen.

Kranke, verwundete oder gebrechliche Internierte sowie Wochnerinnen sollen nicht
Ubergefiihrt werden, wenn die Reise ihre Genesung beeintréchtigen konnte, es sel
denn, ihre Sicherheit verlange es gebieterisch.

Nahert sich die Front einem Internierungsort, durfen die dort befindlichen Inter-
nierten nur dann weggebracht werden, wenn dies unter ausreichenden Sicherheits-
bedingungen geschehen kann oder wenn die Internierten durch den Verbleib an Ort
und Stelle grosseren Gefahren ausgesetzt sind als bei einer Uberfiihrung.

Bei der Entscheidung tber eine Uberfiihrung von Internierten soll der Gewahrsams-
staat die Interessen derselben berilicksichtigen und namentlich ein Anwachsen der
Schwierigkeiten fir ihre Heimschaffung oder ihre Riickkehr in ihren Wohnort ver-
meiden.

Art. 128

Im Falle der Uberfilhrung sollen die Internierten offiziell von ihrer Abreise und ihrer
neuen Postadresse in Kenntnis gesetzt werden. Diese Anzeige soll ihnen so friihzei-
tig gemacht werden, dass sie ihr Gepéck vorbereiten und ihre Familien benachrichti-
gen koénnen.

Sie sind berechtigt, ihre personlichen Effekten, ihre Briefschaften und die erhaltenen
Pakete mitzunehmen; das Gewicht dieses Gepacks kann, falls die Umsténde der
Uberfiihrung es erfordern, beschrankt werden, doch keinesfalls auf weniger as
25 kg fir jeden Internierten.

Die Briefschaften und Pakete, die an ihren ehemaligen Internierungsort adressiert
sind, sollen ihnen ohne Verzug nachgeschickt werden.

Der Kommandant des Internierungsortes hat gemeinsam mit dem Interniertenaus-
schuss die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Uberfiihrung des Ge-
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meinschaftselgentums der Internierten und des Gepécks, das die Internierten infolge
einer auf Grund von Absatz 2 dieses Artikels verordneten Beschrankung nicht mit
sich nehmen durfen, durchzufuihren.

Kapitel XI
Todesfalle

Art. 129

Die Internierten sollen ihre Testamente den verantwortlichen Behdrden zur sichern
Aufbewahrung Ubergeben kdnnen. Im Falle des Ablebens von Internierten sollen
diese Testamente ohne Verzug den durch die Internierten bezeichneten Personen
Ubermittelt werden.

Der Tod jedes Internierten soll durch einen Arzt festgestellt werden, und esist ein
Totenschein auszufertigen, der die Todesursachen und die Umsténde, unter welchen
der Tod eintrat, angibt.

Gemass den auf dem Staatsgebiet, in dem der betreffende Internierungsort liegt,
geltenden Vorschriften soll eine ordnungsgeméss registrierte offizielle Todesur-
kunde ausgefertigt und eine beglaubigte Abschrift davon ohne Verzug der Schutz-
macht sowie der in Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle Ubermittelt werden.

Art. 130

Die Gewahrsamsbehdrden sollen dafiir sorgen, dass die in der Gefangenschaft ver-
storbenen Internierten mit allen Ehren, wenn mdglich gemass den Riten der Reli-
gion, der sie angehdrten, bestattet und dass ihre Gréber geachtet, angemessen unter-
halten und so gekennzeichnet werden, dass sie jederzeit wieder gefunden werden
kénnen.

Die verstorbenen Internierten sollen einzeln begraben werden, sofern nicht die Bei-
setzung in einem Gemeinschaftsgrab infolge hoherer Gewalt unumganglich ist. Die
Leichen durfen nur aus zwingenden hygienischen Griinden oder auf Grund der Reli-
gion des Verstorbenen oder auf seinen eigenen Wunsch hin eingesschert werden. Im
Falle einer Eindscherung soll dies unter Angabe der Grinde auf der Todesurkunde
des Verstorbenen vermerkt werden. Die Asche soll von den Gewahrsamsbehdrden
sorgféltig aufbewahrt und den nahen Verwandten auf ihr Verlangen hin so rasch als
mdglich Gibergeben werden.

Sobald die Umstande es gestatten, spatestens aber bel der Beendigung der Feindse-
ligkeiten, soll der Gewahrsamsstaat durch Vermittlung der in Artikel 136 vorgese-
henen Auskunftsbiiros den Mé&chten, denen die verstorbenen Internierten angehor-
ten, Listen der friiher verstorbenen Internierten Ubermitteln. Diese Listen soffen dle
Einzelheiten enthalten, die zur Identifizierung der verstorbenen Internierten und zur
genauen Lokalisierung ihrer Graber notwendig sind.
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Art. 131

Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verletzung eines Internierten, die durch
eine Wache, einen andern Internierten oder irgendeine andere Person verursacht
wurden oder verursacht sein konnten, sowie nach jedem Todesfall, dessen Ursache
unbekannt ist, soll vom Gewahrsamsstaat unverziglich eine offizielle Untersuchung
eingeleitet werden.

Der Schutzmacht soll dartiber sofort Anzeige gemacht werden. Die Aussagen aler
Zeugen sollen aufgenommen werden. Ein diese Aussagen enthaltender Bericht soll
abgefasst und der genannten Macht Ubermittelt werden.

Erweist die Untersuchung die Schuld einer oder mehrerer Personen, soll der Ge-
wahrsamsstaat alle Massnahmen zur gerichtlichen Verfolgung der verantwortlichen
Person oder Personen ergreifen.

Kapitel XI1
Freilassung, Heimschaffung und Hospitalisierung in neutralen Landern

Art. 132

Jede internierte Person soll vom Gewahrsamsstaat freigelassen werden, sobald die
Griinde, welche ihre Internierung verursacht haben, nicht mehr bestehen.

Ausserdem sollen sich die am Konflikt beteiligten Parteien bemiihen, wahrend der
Dauer der Feindseligkeiten Vereinbarungen Uber die Freilassung, die Heimschaf-
fung, die Rickkehr an den Wohnort oder die Hospitalisierung gewisser Kategorien
von Internierten in neutralen Landern, insbesondere von Kindern, schwangeren
Frauen und Muttern mit Sduglingen und kleinen Kindern, Verwundeten und Kran-
ken oder seit langer Zeit festgehaltenen Internierten zu treffen.

Art. 133

Die Internierung soll nach Beendigung der Feindseligkeiten so rasch als méglich
aufhoren.

Die auf dem Gebiete einer am Konflikt beteiligten Partei befindlichen Internierten,
gegen die eine Strafverfolgung wegen Rechtsverletzungen anhéngig ist, die nicht
ausschliesslich disziplinarischer Massregelung unterliegen, kdnnen jedoch bis zum
Abschluss des Verfahrens und gegebenenfalls bis zur Verbiissung der Strafe zurtick-
gehalten werden. Das gleiche gilt flr Internierte, die vorher zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt wurden.

Nach Beendigung der Feindseligkeiten oder der Besetzung eines Gebietes sollen
durch Ubereinkunft zwischen dem Gewahrsamsstaat und den interessierten Méchten
Kommissionen eingesetzt werden, um verstreute | nternierte zu suchen.
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Art. 134

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich bemiihen, bei Beendigung der Feindselig-
keiten oder der Besetzung die Ruckkehr aller Internierten an ihren letzten Wohnsitz
zu gewdhrleisten oder ihre Heimschaffung zu erleichtern.

Art. 135

Der Gewahrsamsstaat soll die Kosten fir die Riickkehr der freigelassenen Internier-
ten an die Orte, wo sie im Augenblick ihrer Internierung wohnten, oder, fals er sie
im Verlaufe einer Reise oder auf hoher See festgehalten hat, fir die Fortsetzung ih-
rer Reise oder fiir ihre Riickkehr an den Ausgangsort die Kosten tlbernehmen.

Wenn der Gewahrsamsstaat einem freigelassenen Internierten, der bereits vorher auf
seinem Gebiet seinen ordentlichen Wohnsitz hatte, die Bewilligung verweigert, dort
zu wohnen, so hat er die Kosten fir seine Heimschaffung zu Ubernehmen. Wenn
hingegen der Internierte es vorzieht, in sein Land zuriickzukehren, und zwar auf ei-
gene Verantwortung oder um einer Weisung der Regierung, welcher er Gehorsam
schuldet, Folge zu leisten, so ist der Gewahrsamsstaat nicht verpflichtet, diese Ko-
sten ausserhalb seines Gebietes zu Uibernehmen. Er ist auch nicht verpflichtet, die
Kosten fiir die Heimschaffung eines Internierten, der auf eigenen Wunsch interniert
wurde, zu zahlen.

Werden Internierte geméss Artikel 45 Uberfiihrt, so sollen sich die Macht, die sie
Ubergibt, und jene, die sie Ubernimmt, Uber den Anteil der Kosten einigen, welche
jede von ihnen zu tragen hat.

Diese Bestimmungen sollen besondere Abmachungen nicht beeintréchtigen, die
zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien in bezug auf den Austausch und die
Heimschaffung ihrer in feindlicher Gewalt befindlichen Staatsangehtrigen getroffen
werden.

Abschnitt V
Auskunftsbiiros und zentrale Auskunftsstelle

Art. 136

Bel Ausbruch eines Konflikts und in allen Féllen einer Besetzung soll jede der am
Konflikt beteiligten Parteien ein offizielles Auskunftsbiiro einrichten, das beauftragt
ist, Auskinfte Uber die geschiitzten Personen, die sich in ihrer Gewalt befinden, zu
empfangen und weiterzugeben.

Jede der am Konflikt beteiligten Parteien soll dem genannten Biro in der kiirzest-
mdglichen Frist Mitteilungen tber die Massnahmen Ubermitteln, die sie gegen jede
seit mehr als zwei Wochen festgenommene, einem Zwangsaufenthalt unterworfene
oder internierte geschiitzte Person ergriffen hat. Ausserdem soll sie ihre verschiede-
nen zustandigen Dienststellen beauftragen, dem genannten Biiro umgehend Mittei-
lung Uber die im Stande dieser Personen eingetretenen Anderungen, wie Uberfiih-
rungen, Freilassungen, Heimschaffungen, Entweichungen, Hospitalisierungen, Ge-
burten und Todesfalle, zu machen.
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Art. 137

Das nationale Auskunftsbiiro soll unverziiglich auf raschestem Wege und durch
Vermittlung der Schutzméchte einerseits und der in Artikel 140 vorgesehenen Zen-
tralstelle anderseits der Macht, welcher die oben erwahnten Personen angehéren,
oder der Macht, auf deren Gebiet sie ihren Wohnsitz hatten, Auskiinfte Uber die ge-
schiitzten Personen zugehen lassen. Die Biros sollen ebenfalls alle Anfragen beant-
worten, die in bezug auf geschiitzte Personen an sie gerichtet werden.

Die Auskunftsbiiros sollen die eine geschiitzte Person betreffenden Auskiinfte wei-
terleiten, ausser wenn ihre Weiterleitung der betreffenden Person oder ihrer Familie
nachteilig sein konnte. Der Zentralstelle dirfen selbst in einem solchen Falle die
Auskunfte nicht verweigert werden; sie wird, von den Umstanden verstandigt, diein
Artikel 140 bezeichneten notwendigen V orsichtsmassregeln treffen.

Alle schriftlichen Mitteilungen eines Biros sind durch Unterschrift oder Siegel zu
beglaubigen.

Art. 138

Die vom nationalen Auskunftsbiiro erhaltenen und weitergegebenen Mitteilungen
soffen so gehalten sein, dass sie die genaue Identifikation der geschiitzten Person
und die umgehende Benachrichtigung ihrer Familie erlauben. Fir jede Person sollen
sie mindestens den Familiennamen, die Vornamen, den Geburtsort und das vollstan-
dige Geburtsdatum, die Staatsangehérigkeit, den letzten Wohnsitz, die besondern
Merkmale, den Vornamen des Vaters, den Médchennamen der Mutter, Zeitpunkt
und Art der in bezug auf die Person getroffene Massnahme, wie auch den Ort, wo
diese durchgefuihrt wurden, die Adresse, unter welcher ihre Briefschaften zugestellt
werden kdnnen, sowie den Namen und die Adresse der Person, welche benachrich-
tigt werden soll, enthalten.

Gleicherweise sollen regelmassig und, wenn moglich, wochentlich Auskunfte Uber
den Gesundheitszustand der schwerkranken oder schwer verletzten Internierten
weitergel eitet werden.

Art. 139

Das nationale Auskunftsbiiro ist ferner beauftragt, ale von den in Artikel 136 er-
wahnten geschiitzten Personen, besonders bei ihrer Heimschaffung, Freilassung,
Entweichung oder ihrem Tod, zurtickgelassenen personlichen Wertgegensténde zu
sammeln und sie den in Frage kommenden Personen direkt oder, wenn nétig, durch
Vermittlung der Zentralstelle zu Ubermitteln. Diese Gegenstande sollen vom Biro in
versiegelten Paketen versandt werden und von einer Erklarung, welche die Identitét
der Person, der die Gegensténde gehorten, genau festgestellt, sowie von einem voll-
standigen Verzeichnis des Paketinhalts begleitet sein. Der Empfang und Versand
aller Wertgegenstande dieser Art sollen detailliert im Register eingetragen werden.

Art. 140

Fir geschiitzte Personen, insbesondere fur Internierte, soll eine zentrale Auskunfts-
stelle in einem neutralen Land geschaffen werden. Das Internationale Komitee vom
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Roten Kreuz soll den in Frage kommenden Méachten, sofern es ihm notwendig er-
scheint, die Organisation dieser Zentralstelle vorschlagen, die dieselbe wie die in
Artikel 123 des Genfer Abkommens vom 12. August 194922 (iber die Behandlung
der Kriegsgefangenen vorgesehene Zentral stelle sein kann.

Diese Zentralstelle ist beauftragt, alle Auskinfte der in Artikel 136 vorgesehenen
Art, die sie auf offiziellem oder privatem Wege beschaffen kann, zu sammeln. Sie
soll sie so rasch wie mdglich an das Herkunftsoder Niederlassungsland der betref-
fenden Person weiterleiten, ausgenommen in Falen, wo diese Weiterleitung den
Personen, die diese Auskiinfte betreffen, oder ihrer Familie schaden konnte. Von
seiten der am Konflikt beteiligten Parteien soll diese Zentralstelle alle angemessenen
Erleichterungen zur Durchfiihrung dieser Weiterleitungen erhalten.

Die Hohen Vertragsparteien und im besondern jene, deren Angehérigen die Dienste
der Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe an-
gedeihen zu lassen, deren sie bedarf.

Die vorstehenden Bestimmungen dirfen nicht als eine Beschrénkung der humanité:
ren Tétigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der in Artikel 142
erwahnten Hilfsgesellschaften ausgelegt werden.

Art. 141

Die nationalen Auskunftsbiiros und die zentrale Auskunftsstelle sollen fur ale Post-
sendungen Portofreiheit geniessen; auch sollen ihnen die in Artikel 110 vorgesehe-
nen Befreiungen sowie im Rahmen des Mdglichen Gebihrenfreiheit oder zumindest
bedeutende Gebiihrenermassigungen fur tel egrafische Mitteilungen zugute kommen.

Tel IV
Vollzug des Abkommens

Abschnitt |
Allgemeine Bedingungen

Art. 142

Unter Vorbehalt der Massnahmen, die die Gewahrsamstaaten fir unerlasslich er-
achten, um ihre Sicherheit zu gewéhrleisten oder jedem andern vernunftigen Erfor-
dernis zu begegnen, sollen sie den religidsen Organisationen, Hilfsgesellschaften
oder jeder andern, den geschitzten Personen Hilfe bringenden Kérperschaften die
beste Aufnahme gewahren. Sie sollen ihnen wie auch ihren gebiihrend akkreditierten
Delegierten alle notwendigen Erleichterungen gewéhren, damit sie die geschiitzten
Personen besuchen, Hilfssendungen und fur Erziehungs-, Erholungs- oder Religi-
onszwecke dienende Gegenstande irgendwel cher Herkunft an sie verteilen oder ih-
nen bei der Gestaltung der Freizeit innerhalb der Internierungsorte helfen kénnen.
Die genannten Gesellschaften oder Organisationen kdnnen auf dem Gebiete des

12 SrR0.518.42
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Gewahrsamsstaates oder in einem andern Land gegriindet werden oder aber interna-
tionalen Charakter haben.

Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Gesellschaften und Organisationen, deren
Delegierte erméchtigt sind, ihre Tétigkeit auf seinem Gebiet und unter seiner Auf-
sicht auszuuben, begrenzen; durch eine solche Begrenzung darf jedoch die wirksame
und ausreichende Hilfeleistung an alle geschiitzten Personen nicht behindert werden.

Die besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem
Gebiete soll jederzeit anerkannt und respektiert werden.

Art. 143

Die Vertreter oder Delegierten der Schutzméchte sind erméchtigt, sich an alle Orte
Zu begeben, wo sich geschiitzte Personen befinden, namentlich an alle Internie-
rungs-, Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte.

Sie sollen zu alen von geschiitzten Personen benitzten R&umlichkeiten Zutritt ha-
ben und sich mit ihnen ohne Zeugen, wenn nétig durch Vermittlung eines Dol met-
schers, unterhalten kénnen.

Diese Besuche durfen nur aus zwingenden militérischen Griinden und bloss aus-
nahmsweise und voriibergehend untersagt werden. Ihre Haufigkeit und Dauer dirfen
nicht begrenzt werden.

Den Vertretern und Delegierten der Schutzméchte ist betreffend die Wahl der Orte,
die sie zu besuchen wiinschen, jede Freiheit zu lassen. Der Gewahrsams- oder Be-
setzungsstaat, die Schutzmacht und gegebenenfalls der Heimatstaat der zu besu-
chenden Personen konnen Ubereinkommen, Landsleute von Internierten zur Teil-
nahme an diesen Besuchen zuzul assen.

Die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sollen die gleichen
Vorrechte geniessen. Die Bezeichnung dieser Delegierten bedarf der Genehmigung
der Macht, in deren Gewalt sich die Gebiete befinden, wo sie ihre Tétigkeit auszu-
Uben haben.

Art. 144

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedens- und in Kriegszeiten den
Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren L&ndern im weitestmdglichen
Ausmass zu verbreiten und insbesondere sein Studium in die militérischen und wenn
moglich zivilen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, damit die Gesamtheit der
Bevolkerung seine Grundsétze kennen lernen kann.

Die zivilen, militérischen, polizeilichen oder andern Behoérden, die in Kriegszeiten
eine Verantwortung in bezug auf geschitzte Personen Ubernehmen, missen den
Wortlaut des Abkommens besitzen und (iber dessen Bestimmungen besonders unter-
richtet werden.
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Art. 145

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schwei-
zerischen Bundesrates und wéhrend der Feindseligkeiten durch Vermittlung der
Schutzméachte die amtlichen Ubersetzungen des vorliegenden Abkommens sowie die
Gesetze und Verordnungen zustellen, die sie zur Gewéhrleistung seiner Anwendung
unter Umsténden erlassen.

Art. 146

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle notwendigen gesetzgeberischen
Massnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen fir solche Per-
sonen zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel umschriebenen schweren
Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer solchen Verlet-
zung den Befehl erteilen.

Jede Vertragspartel ist zur Ermittlung der Person verpflichtet, die der Begehung
oder der Erteilung eines Befehles zur Begehung der einen oder andern dieser schwe-
ren Verletzungen beschuldigt sind und hat sie ohne Riicksicht auf ihre Staatsangeh-
rigkeit vor ihre eigenen Gerichte zu ziehen. Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch
gemass den ihrer elgenen Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen zur Aburteilung
einer andern an der Verfolgung interessierten Vertragspartel Ubergeben, sofern diese
gegen die erwahnten Personen ausrei chende Beschul digungen nachgewiesen hat.

Jede Vertragspartei soll die notwendigen Massnahmen ergreifen, um auch digjeni-
gen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens zu
unterbinden, die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verlet-
zungen z&hlen.

Unter alen Umstanden missen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in be-
zug auf Gerichtsverfahren und freie Verteidigung geniessen als diein Artikel 105 ff.
des Genfer Abkommens vom 12. August 194913 (iber die Behandlung der Kriegs-
gefangenen vorgesehenen.

Art. 147

Als schwere Verletzungen, wie sie im vorhergehenden Artikel erwadhnt sind, gelten
jene, die die eine oder andere der folgenden Handlungen umfassen, sofern sie gegen
Personen oder Guter begangen werden, die durch das vorliegende Abkommen ge-
schiitzt sind: vorsétzlicher Mord, Folterung oder unmenschliche Behandlung, ein-
schliesdich biologischer Experimente, vorsédtzliche Verursachung grosser Leiden
oder schwere Beeintréchtigung der korperlichen Integritét der Gesundheit, unge-
setzliche Deportation oder Versetzung, ungesetzliche Gefangenhaltung, N&tigung
einer geschiitzten Person zur Dienstleistung in den bewaffneten Kréften der feindli-
chen Macht oder Entzug ihres Anrechts auf ein ordentliches und unparteiisches, den
Vorschriften des vorliegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsverfahren, das
Nehmen von Geiseln sowie Zerstérung und Aneignung von Gut, die nicht durch mi-
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litérische Erfordernisse gerechtfertigt sind und in grossem Ausmass auf unerlaubte
und willkirliche Weise vorgenommen werden.

Art. 148

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei
von den Verantwortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer andern Vertrags-
partei auf Grund der im vorhergehenden Artikel erwdhnten Verletzungen zufallen.

Art. 149

Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei soll geméss einem zwischen den
beteiligten Parteien festzusetzenden V erfahren eine Untersuchung eingeleitet werden
Uber jede behauptete Verletzung des Abkommens.

Kann (iber das Untersuchungsverfahren keine Ubereinstimmung erzielt werden, so
sollen sich die Parteien (iber die Wahl eines Schiedsrichters einigen, der Uiber das zu
befolgende Verfahren zu entscheiden hat.

Sobald die Verletzung festgestellt ist, sollen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien
ein Ende setzen und sie so rasch als méglich ahnden.

Abschnitt 11
Schlussbestimmungen

Art. 150

Das vorliegende Abkommen ist in franzdsischer und englischer Sprache abgefasst.
Beide Texte sind gleicherwei se authentisch.

Der Schweizerische Bundesrat wird offizielle Ubersetzungen des Abkommens in
russischer und spanischer Sprache herstellen lassen.

Art. 151

Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen Tages trégt, kann bis
zum 12. Februar 1950 im Namen der Méchte unterzeichnet werden, die an der am
21. April 1949 in Genf ertffneten Konferenz vertreten waren.

Art. 152

Das vorliegende Abkommen soll sobald als moglich ratifiziert werden. Die Ratifika-
tionsurkunden sollen in Bern hinterlegt werden.

Uber die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll aufgenommen
werden. Von diesem soll eine beglaubigte Abschrift durch den Schweizerischen
Bundesrat allen Méachten zugestellt werden, in deren Namen das Abkommen unter-
zeichnet oder der Beitritt erklért worden ist.
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Art. 153

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens
zwei Ratifikationsurkunden in Kraft.

Spéterhin tritt es flr jede Hohe Vertragspartei sechs Monate nach Hinterlegung ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.

Art. 154

In den Beziehungen zwischen Méachten, die durch das Haager Abkommen betreffend
die Gesetze und Gebrauche des Landkrieges gebunden sind, handle es sich um das
vom 29. Juli 189914 oder das vom 18. Oktober 190715, und die am vorliegenden
Abkommen teilnehmen, ergdnzt dieses die Abschnitte |1 und I11 des den erwéhnten
Haager Abkommen beigefligten Reglements.

Art. 155

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen auch jeder
Macht zum Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.

Art. 156

Der Beitritt soll dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich mitgeteilt werden und
wird sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem ihm die Mitteilung zugegangen ist,
wirksam.

Der Schweizerische Bundesrat soll die Beitritte allen Mé&chten zur Kenntnis bringen,
in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklart worden ist.

Art. 157

Diein den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Situationen verleihen den vor oder nach
Beginn der Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifikationsurkunden
und abgegebenen Beitrittserklarungen von den am Konflikt beteiligten Parteien so-
fortige Wirkung. Der Schweizerische Bundesrat soll Ratifikationen oder Beitritte der
am Konflikt beteiligten Parteien auf dem schnellsten Wege bekanntgeben.

Art. 158
Jeder Hohen Vertragspartel steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kiindigen.

Die Kiundigung ist dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich anzuzeigen, der sie
den Regierungen aller Hohen Vertragsparteien bekanntgibt.

Die Kundigung wird ein Jahr nach ihrer Anzeige an den Schweizerischen Bundesrat
wirksam. Die angezeigte Kiindigung bleibt jedoch, wenn die kiindigende Macht in
einen Konflikt verwickelt ist, solange unwirksam, als der Friede nicht geschlossen
wurde und auf alle Félle solange, a's die Aktionen nicht abgeschlossen sind, die mit

14 SR0.515.111
15 SR0515.112
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der Freilassung, Heimschaffung und Wiederansiedlung der durch das vorliegende
Abkommen geschiitzten Personen in Zusammenhang stehen.

Die Kiindigung gilt nur in bezug auf die kiindigende Macht. Sie hat keinerlei Wir-
kung auf die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien geméss
den Grundsétzen des Vdlkerrechts zu erfllllen gehalten sind, wie sie sich aus den
unter zivilisierten Volkern feststehenden Gebréuchen, aus den Gesetzen der
Menschlichkeit und aus den Forderungen des 6ffentlichen Gewissens ergeben.

Art. 159

Der Schweizerische Bundesrat wird das vorliegende Abkommen beim Sekretariat
der Vereinten Nationen eintragen lassen. Er wird das Sekretariat der Vereinten Na-
tionen ebenfalls von alen Ratifikationen, Beitritten und Kiindigungen, die er in be-
zug auf das vorliegende Abkommen erhdlt, in Kenntnis setzen.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten nach Hinterlegung ihrer entsprechen-
den Vollmachten das vorliegende Abkommen unterzeichnet.

Gegeben in Genf am 12. August 1949 in franzosischer und englischer Sprache. Das
Origina ist im Archiv der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu hinterlegen. Der
Schweizerische Bundesrat soll jedem der unterzeichnenden und beitretenden Staaten
eine beglaubigte Abschrift dieses Abkommens Ubermitteln.

(Esfolgen die Unterschriften)
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Anhang |

Entwurf einer Vereinbarung Gber Sanitats
und Sicherheitszonen und -orte

Art. 1

Die Sanitéts- und Sicherheitszonen sind ausschliesslich den in Artikel 23 des Genfer
Abkommens vom 12. August 194916 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten
und Kranken der bewaffneten Kréfte im Felde und in Artikel 14 des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 Uber den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten
erwahnten Personen sowie dem Personal vorbehalten, das mit der Organisation und
der Verwaltung dieser Zonen und Orte und mit der Pflege der dort beflindlichen
Personen beauftragt ist.

Personen, die innerhalb dieser Zonen ihren stdndigen Wohnsitz haben, sind jedoch
berechtigt, dort zu bleiben.

Art. 2

Personen, die sich, in welcher Eigenschaft es auch sei, in einer Sanitéts- und Sicher-
heitszone befinden, dirfen weder innerhalb noch ausserhalb derselben eine Tétigkeit
austiben, die mit den militérischen Operationen oder mit der Herstellung von
Kriegsmaterial in direkter Beziehung steht.

Art. 3

Die Macht, die eine Sanitdts- und Sicherheitszone schafft, soll alle geeigneten
Massnahmen ergreifen, um allen Personen, die nicht berechtigt sind, sich dorthin zu
begeben oder sich dort aufzuhalten, den Zutritt zu verwehren.

Art. 4
Die Sanitéts- und Sicherheitszonen sollen folgenden Bedingungen entsprechen:

a  siedurfen nur einen geringen Teil des von der Macht, die sie geschaffen hat,
kontrollierten Gebietes ausmachen;

b. siedirfen im Verhdltnis zu ihrem Aufnahmevermogen nur schwach bevol-
kert sein;

c. sie mussen von jedem militdrischen Objekt und von jeder wichtigen Indu-
strieanlage oder V erwaltungseinrichtung entfernt und frei sein;

d. siesollen sich nicht in Gebieten befinden, die aller Wahrscheinlichkeit nach
von Bedeutung fur die Kriegsfiihrung sein kénnen.

16 SR0.518.12

56



Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 0.518.51

Art. 5
Die Sanitéts- und Sicherheitszonen sind folgenden V erpflichtungen unterworfen:

a  dort befindliche Verbindungswege und Transportmittel sollen nicht, auch
nicht im Durchgangsverkehr, fur die Beforderung von Militérpersonen und
-materia benitzt werden:

b siesollen unter keinen Umstanden militérisch verteidigt werden.

Art. 6

Die Sanitéts- und Sicherheitszonen sollen durch rote Schragbander auf weissem
Grund, die an den Umgrenzungen und auf den Gebduden anzubringen sind, gekenn-
zeichnet sein.

Die ausschliesslich den Verwundeten und Kranken vorbehaltenen Zonen kénnen mit
roten Kreuzen (roten Halbmonden, roten Lowen mit roten Sonnen) auf weissem
Grund gekennzeichnet werden.

Nachts kénnen sie ausserdem durch angemessene Beleuchtung gekennzeichnet
werden.

Art. 7

Schon zu Friedenszeiten oder bei Ausbruch der Feindseligkeiten soll jede Macht al-
len Hohen Vertragsparteien die Liste der Sanitdts- und Sicherheitszonen zustellen,
die auf dem ihrer Aufsicht unterstellten Gebiet errichtet sind. Sie soll sie Uber jede
im Verlaufe des Konflikts neu errichtete Zone benachrichtigen.

Sobald die Gegenpartei die oben erwéhnte Anzeige erhaten hat, gilt die Zone ds
ordnungsgemass errichtet.

Wenn jedoch die Gegenpartei eine durch die vorliegende Vereinbarung gestellte Be-
dingung das offensichtlich nicht erfiillt betrachtet, kann sie die Anerkennung der Zo-
ne unter sofortiger Mitteilung ihrer Weigerung an die Partei, von der die Zone ab-
hangt, verweigern oder ihre Anerkennung von der Einrichtung der in Artikel 8 vor-
gesehenen Kontrolle abhéngig machen.

Art. 8

Jede Macht, die eine oder mehrere von der Gegenpartel errichtete Sanitéts- und Si-
cherheitszonen anerkannt hat, ist berechtigt, eine Priifung durch eine oder mehrere
Spezialkommissionen dartiber zu verlangen, ob die Zonen die in dieser Vereinba-
rung festgesetzten Bedingungen und Verpflichtungen erfillen.

Zu diesem Zwecke haben die Mitglieder der Spezialkommissionen jederzeit freien
Zutritt zu den verschiedenen Zonen und kénnen dort sogar sténdig wohnen. Fir die
Austibung ihrer Kontrolltatigkeit ist ihnen jede Erleichterung zu gewahren.

57



0.518.51 Schutz der Kriegsopfer

Art. 9

Sollten die Spezia kommissionen irgendwelche Tatsachen feststellen, die sie als den
Bestimmungen dieser Vereinbarung widersprechend betrachten, so sollen sie hier-
von sofort die Macht, von der die Zone abhéngt, benachrichtigen, und ihr eine Frist
von hochstens fiinf Tagen setzen, um Abhilfe zu schaffen; sie sollen auch die Macht,
welche die Zone anerkannt hat, hiervon in Kenntnis setzen.

Wenn bei Ablauf dieser Frist die Macht, von der die Zone abhangt, der an sie ge-
richteten Mahnung keine Folge geleistet hat, kann die Gegenpartel erkléren, dass sie
hinsichtlich dieser Zone nicht mehr durch diese V ereinbarung gebunden ist.

Art. 10

Die Macht, die eine oder mehrere Sanitdts- und Sicherheitszonen geschaffen hat,
sowie die Gegenparteien, welchen deren Bestehen mitgeteilt wurde, sollen die Per-
sonen bezeichnen, die den in den Artikeln 8 und 9 erwahnten Speziakommissionen
angehdren kdnnen, oder sie durch die Schutzméchte oder andere neutrale Mé&chte
bezeichnen lassen.

Art. 11

Die Sanitéts- und Sicherheitszonen diirfen unter keinen Umsténden angegriffen wer-
den, sondern sollen jederzeit von den am Konflikt beteiligten Parteien geschiitzt und
geschont werden.

Art. 12

Wird ein Gebiet besetzt, so miissen die dort befindlichen Sanitéts- und Sicherheits-
zonen weiterhin geschont und al's solche beniitzt werden.

Die Besetzungsmacht kann sie indessen anderweitig verwenden, sofern sie das Los
der dort befindlichen Personen sichergestellt hat.

Art. 13

Diese Vereinbarung ist auch auf jene Orte anzuwenden, welche die Mé&chte zum
gleichen Zweck wie die Sanitéts- und Sicherheitszonen verwenden.
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Anhang Il

Reglementsentwurf betr effend kollektive Hilfe
an Zivilinternierte

Art.1

Die Interniertenausschiisse sind erméchtigt, Kollektivsendungen, fir welche sie ver-
antwortlich sind, an ale administrativ ihrem Internierungsort zugeteilten Internier-
ten, einschliesslich der in Spitélern oder Gefangnissen oder andern Strafanstalten
befindlichen, zu verteilen.

Art. 2

Die Verteilung der Kollektivhiifssendungen soll gemass den Weisungen der Spender
und einem von den Interniertenausschiissen aufgestellten Plan erfolgen. Die Vertei-
lung von medizinischen Hilfssendungen hingegen soll vorzugsweise im Einverneh-
men mit den Cheférzten vorgenommen werden; letztere kdnnen in Spitdlern und La-
zaretten von den genannten Weisungen in dem Mass abgehen, in dem es die Bed(irf-
nisse der Kranken erfordern. Innerhalb des so bezeichneten Rahmens soll die Ver-
teilung stets auf gerechte Weise erfolgen.

Art. 3

Um die Qualitdt wie auch die Menge der erhaltenen Waren priifen und dartiber de-
taillierte Berichte zuhanden der Spender abfassen zu kénnen, sollen die Mitglieder
der Interniertenausschiisse erméchtigt sein, sich an die Bahnhéfe und anderen An-
kunftsorte von Kollektivhilfssendungen zu begeben, die in der Nahe ihres Internie-
rungsortes liegen.

Art. 4

Den Interniertenausschiissen sind die notigen Erleichterungen zu gewéhren, damit
sie Uberpriifen kdnnen, ob die Verteilung der Kollektivhilfssendungen in allen Un-
terabteilungen und Zweigstellen ihres Internierungsortes geméss ihren Weisungen
erfolgt.

Art.5

Die Interniertenausschiisse sind erméchtigt, Formulare oder Fragebdgen, die fur die
Spender bestimmt sind und auf die Kollektivhilfssendungen (ihre Verteilung, die
Bediirfnisse und Mengen usw.) Bezug haben, auszufiillen und durch Mitglieder der
Interniertenausschiisse in den Arbeitsgruppen oder durch die Cheférzte der Lazarette
und Spitadler ausflllen zu lassen. Diese Formulare und Fragebogen sollen den Spen-
dern ohne Verzug gebuhrend ausgefillt Ubermittelt werden.
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Art. 6

Um eine geordnete Verteilung von Kollektivhiifssendungen an die Internierten ihres
Internierungsortes zu gewahrleisten und gegebenenfalls die durch die Ankunft neuer
Interniertenkontingente hervorgerufenen Bedirfnisse zu befriedigen, sind die Inter-
niertenausschiisse erméchtigt, ausreichende Lager von Kolektivhilfssendungen an-
zulegen und zu unterhalten. Zu diesem Zwecke sollen sie Uiber geeignete Lagerhau-
ser verfligen. Jedes Lagerhaus ist mit zwei Schléssern zu versehen, wobei sich die
Schliissel des einen im Besitze des Interniertenausschusses und jene des anderen im
Besitze des Kommandanten des Internierungsortes befindet.

Art. 7

Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere die Gewahrsamsstaaten sollen im
Rahmen des Mdglichen und unter Vorbehalt der Bestimmungen betreffend die Ver-
sorgung der Bevolkerung mit Nahrungsmitteln alle Ankaufe erlauben, die auf ihrem
Gebiete mit der Absicht getétigt werden, an die Internierten Kollektivhilfssendungen
zu verteilen. Gleichfalls sollen sie die Uberweisung von Guthaben und andere finan-
zielle, technische oder administrative Massnahmen erleichtern, die im Hinblick auf
solche Ankéufe ergriffen werden.

Art. 8

Die vorstehenden Bestimmungen bilden kein Hindernis flir das Recht der Internier-
ten, vor ihrer Ankunft an einem Internierungsort oder im Verlaufe der Verlegung
kollektive Hilfe zu erhalten, noch beeintréchtigen sie fur die Vertreter der Schutz-
macht, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder jeder andern, den Inter-
nierten Hilfe bringenden und mit der Beforderung dieser Hilfssendungen beauftrag-
ten humanitéren Organisation die Moglichkeit, deren Verteilung unter die Empfén-
ger mit allen andern von ihnen al's gegeben erachteten Mitteln sicherzustellen.
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Anhang Il

Internierungskarte
1. Vorderseite

Postkarte

Zivilinterniertenpost

Wichtig

Diese Karte muss von jedem Inter-
nierten sofort nach seiner Internie- Zentralauskunftsstelle
rung und jedesma nach einer - -

Adressénderung infolge Verset- far geSChUtZte Personen
zung an einen andern Internie-
rungsort oder in ein Spita ausge-
fullt werden.

Diese Karte steht in keinem Zu-
sammenhang mit jener besonderen
Karte, die der Internierte seinen
Angehorigen zu schreiben berech-
tigt ist.

Internationales Komitee
vom Roten Kreuz

2. Ruckseiten

Deutlich und in Block-

. Geburtsdatum: ...

© o N Ul

buchstaben schreiben! 1. StaatsangehOrigkeit .........ccoceeeveevcecenienne.
2. Name: 3. Vornamen (ausschreiben): 4, Vorname des Vaters:

BEIUF: bbb
. Adresse vor der INEErMIErUNG: .....oveveiieieicseeeeeee e
. Adresse der ANGENDGIIGEN: ..ocviiviiieieieice e

(oder)

S (O T 0\ (= ¢ 0 TT= = S U

Kommend VON (SPital USW.) ..ccoveireiernieneinrceneeese e
*11. GesUNANEItSZUSEBNG: ......cvceiiiiiicite s

12. Gegenwaértige Adresse; ..............

13, Datum: ..o 14 unterschrift: ......ccoceevveveeieeeies

* Nichtzutreffendes streichen — K eine weiteren Bemerkungen hinzufiigen —
Siehe Erkldrungen auf der Riickseite.

(Ausmass der Internierungskarte: 10 x 15 cm)
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Zivilinterniertenpost

A

Strasse und Hausnummer
Bestimmungsort (in Blockschrift)
Provinz oder Departement

Land (in Blockschrift)

assaJpesbuniaIuBIU |
1J0- pun WNJE2PsLNGRD

useulo A punasweN

-epussqy

(Ausmasse des Briefes: 29 x 15 cm)
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Korrespondenzkarte

1. Vorderseite

Zivilinterniertenpost

Postkarte

g5 ° i An

é E E Strasse und Hausnummer

° E
.. 2B g Bestimmungsort (in Blockschrift)
& £
E o g -g Provinz oder Departement
< § 3 2 Land (in Blockschrift)

Rickseite

Datum

Nur auf die vorgezeichneten Linien und gut lesbar schreiben.

(Ausmasse der Korrespondenzkarte: 10 x 15 cm)
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Geltungsber eich des Abkommens!’

17 Siehe Geltungsbereich des Genfer Abkommens zur Verbesserung des Loses
der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kréfte im Felde (SR 0.518.12).
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